
Vierteljährlicher Abonnements Preis
fur Halle und unſere unmittelbaren
Abnehmer: 22! Sgr. Durch die reſp.

Poſt Anſtalten überall nur:
26 Sgr.

Jnſerate für den Courier werden an
genommen: Jn Letpzig in derC r Buchhandlung von H. Kirchner,

O Unvverſitätsſtraße, Gewandhaus Nr. 4.
Jn Magdeburg in der Creutz
ſchen Buchhandlung, Breite-

weg No. 156.

eDer Cour

Halliſche
für Stadt

Jn der Erpedition des Couriers. Redakteur Dr. Schadeberg.

DecemberHalle, Freitag den 22.
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Bei Ablauf des Vierteljahres wollen unſere geehrten Leſer ſich erinnern, daß die Praänumeration auf das erſte Quartal

kommenden Jahres noch vor Ende dieſes Monats in unſerer Expedition oder bei den Königl. Poſtanſtalten zu entrichten iſt.
Da die Aufhebung des Zeitungsſtempels uns in den Stand ſetzt, unſer Blatt vom nächſten Quar-

tale ab in einem, ſchon früher beabſichtigten, vermehrten Umfange erſcheinen zu laſſen, ſo wird eine
weitere Verminderung des Abonnementspreiſes, wie dieſelbe beim Beginne des gegenwärtigen Vier-
teljahres ſtattfand, nicht eintreten. Der Abonnementspreis bleibt der bisherige, für unſere unmittelbaren Abnehmer
22 Sgr., fur die durch die Poſtanſtalten zu beziehenden 26 Sgr. pro Quartal.

Alle auf das allgemeine Jntereſſe Bezug habende Verfügungen und Bekanntmachungen des Königl. Wohllobl. Landraths-
Officium des Saalkreiſes werden auch fernerhin durch unſer Blatt zur offentlichen Kenntniß gebracht werden.

Bei Beſtellung unſerer Zeitung wolle man den Titel derſelben:

Der Courier, Halliſche Zeitung für Stadt und Land
gef. genau angeben, Briefe an unſere Expedition aber unter folgender Adreſſe:

„An die Expedition des Couriers (Schwetſchke)“
an uns gelangen laſſen.

Halle, den 18. December 1848. Expedition des Couriers.

Deutſchland.
VBerlin, d. 20. Dec. Jhre Koönigl. Hoheiten der Prinz

und die Prinzeſſin von Preußen, ſo wie Hochſtderen
Tochter, die Prinzeſſin Louiſe Koönigl. Hoheit, ſind von
Weimar zuruckgekehrt.

Berlin, d. 21. Dec. Se. Maj. der König haben geruht:
Dem Oberſten Engels, zweiten Kommandanten von Koln,
den Rothen Adler-Orden zweiter Klaſſe mit Eichenlaub; ſo wie
dem Schmiede- Geſellen Jurgen Juürgenſen in Stettin die
Rettungs-Medaille am Bande zu verleihen.

Der Königl. hannoverſche außerordentliche Geſandte und
bevollmachtigte Miniſter am hieſigen Hofe, Graf zu Jnn-
und Knyphauſen, iſt von Hannover hier angekommen.

Die Deutſche Allgemeine Zeitung“ vom 19. d. M. ent-
hält in einem Korreſpondenz-Artikel aus Berlin die Mittheilung,
„daß es ſich jetzt bei der Anklage gegen die unter dem Praſi-
denten von Unruh vereinigt gebliebenen Abgeordneten zuerſt um
das Schickſal derjenigen Mitglieder der Verſammlung handle,
welche Juſtizbeamte und Richter ſind, und namentlich an
dem Steuerverweigerungs Beſchluſſe Theil genommen haben.
Jn dieſer Beziehung ſoll, wie es dort heißt, bereits vor eini

gen Tagen eine offizielle Anfrage des Juſtizminiſters Rintelen
an den Ober-Appellations-Senat des Kammergzerichts ergangen
ſein, worin zugleich auf eine ſofortige Suspendirung jener Ab-
geordneten von ihren Aemtern angetragen wird.“ Wir können
aus zuverlaäſſiger Quelle verſichern, daß dieſe ganze Nachricht

völlig unbegruündet iſt. (Pr. St.Anz.)
Der Staatsanwalt Hr. Sethe hat dem Staatsminiſte

rium angezeigt, daß er beabſichtige, gegen die Mitglieder der
Nationalverſammlung, welche am 15. v. M. die Steuerverwei-
gerung beſchloſſen, und dieſen Beſchluß in den Provinzen ver-
kundigt oder in Ausfuhrung gebracht haben, die Anklage zu
erheben, und zwar, je nach den Reſultaten der Unterſuchung,
entweder wegen Hochverraths oder auf Grund der Vorſchriften
der 99. 242 und 243, allg. L. R. Th. II. Tit. 20, und daß
er deshalb an das Staatsminiſterium die Bitte richte, die Pro-
vinzialbehörden zu veranlaſſen, die zur Einleitung der Unter
ſuchung nothwendigen Nachrichten ſchleunigſt zu ſammeln, da
mit feſtgeſtellt werden konne, in welcher Weiſe die bei dem Be
ſchluſſe betheiligten Abgeordneten auf die Provinzen eingewirkt,
wie ſie dort den Beſchluß der Steuerverweigerung verkündet,
was ſie gethan haben, um denſelben in Ausführung zu brin-
gen, an welchen Orten die Steuern wirklich verweigert worden



und wie hoch ſich dieſe Verweigerungen belaufen. Die Mini-
ſter des Jnnern und der Finanzen haben in Folge deſſen ſaämmt-
lichen Regierungen, und dieſe wieder den untergebenen Behoör-
den, den Auftrag ertheilt, dieſen Anträgen auf das Allerſchleu
nigſte zu entſprechen und ſpäteſtens binnen acht Tagen über
die wichtigſten Punkte Mittheilungen zu machen zugleich auch
dahin bezugliche Plakate, Aufrufe und Briefe einzuſenden.
Dieſe Berichte werden wohl bis zu Ende des Jahres eingelau-
fen ſein; und erſt dann wird entſchieden werden konnen, ge-
gen welche Abgeordnete ein gerichtliches Verfahren eingeleitet

werden koönne. (Spen. Ztg.)Unſere Beſatzung, die in den letzten Tagen ſchon durch
den Abzug einzelner Truppentheile eine Verminderung erfah-
ren, wird durch die Entlaſſung von Reſerven am 21. d. M.
noch mehr verringert werden. Nur ſelten ſieht man noch kleine
Patrouillen und noch ſeltener die halbgeſpannten Häahne ihrer
Gewehre; das Alexander- Regiment hat bereits vorgeſtern in
der Haſenhaide ſeine Gewehre ihrer Ladung bar gemacht.
Jn der Sitzung der StadtverordnetenVerſammlung vom 19. d.
kam zum Vortrage der Stadtcommandant habe angezeigt, daß
von den bei dem bekannten Exceſſe in der Karlsſtraße bethei-
ligten Fuſilieren des 14. Regiments ſechs zu 1 14-monatli-
cher Strafe verurtheilt worden. (LW. 3.)

Der Belagerungszuſtand fur die Stadt Berlin wird bei
Beginn der Wahlen ohne Zweifel aufgehoben werden. Man
erwartet vorher Repreſſivgeſetze gegen den Mißbrauch der Preß-
freiheit und des Vereinigungsrechtes. Das Geſchwornengeſetz wird
in kurzer Zeit publizirt werden, ſobald es die Genehmigung des
Staats- Miniſteriums und des Königs erhalten hat.

Frankfurt a. M., d. 18. Dec. Der wichtigſte Ge
genſtand in der heutigen Sitzung iſt die Eröffnung, welche
das Reichsminiſterium durch den Praſidenten deſſelben, H. v.
Gagern, an die Reichsverſammlung hat gelangen laſſen. Die-
ſelbe lautet urkundlich:

Ein Gefühl der Nothwendigkeit, ein heißes Verlangen durch
dringt das Volk daß das Verfaſſungswerk ſchnell vollendet ſein möge.

Die verfaſſunggebende Reichsverſammlung hat dieſes Bedürfniß er
kannt und nähert ſich raſch dem Ziele ihrer großen Aufgabe.

Zwar iſt die Errichtung des Verfaſſungswerks von der Wirk-
ſamkeit der Eentralgewalt ausgeſchloſſen die Wege aber anzubahnen,
damit die vollendete Verfaſſung in Wirkſamkeit treten könne, thätig
zu ſein, wo vorauszuſehenden Hinderniſſen vorgebeugt werden kann,
und etwa eintretende zu beſeitigen ſind, eine ſolche das Verfaſſungs
werk betreffende Wirkſamkeit der Centralgewalt erſcheint in ſo hohem
Grade als Bedingung der allgemeinen Wohlfahrt, daß das Reichsmini-
ſterium ſie für die nächſte und wichtigſte erkennt.

Die Stellung, welche Oeſterreich zur deutſchen Nationalverſamm-
lung und zu der proviſoriſchen Centralgewalt für Deutſchland einge
nommen hat, legt dem Reichsminiſterium die Pflicht auf, der National-
verſammlung, deren Aufmerkſamkeit durch dieſe wichtige Frage bereits
vielfach in Anſpruch genommen iſt, Vorlage zu machen

Das Programm des öſterreichiſchen Miniſteriums vom 27. Nov.
ſpricht aus 20,

1) Daß alle öſterreichiſchen Lande in ſtaatlicher Einheit verbunden
bleiben ſollen.

2) Daß die Beziehungen Oeſterreichs zu Deutſchland dann erſt
ſtaatlich geordnet werden könnten, wenn beide Staatencomplexe zu neuen
und feſten Formen gelangt ſein, d. h. ihre innere Geſtaltung vollendet
haben würden.

Dieſe Auffaſſung der Stellung Oeſterreichs zu Deutſchland hat
nicht allein den Beifall des öſterreichiſchen Reichstags zu Kremſier
erhalten ſondern ſcheint auch den Wünſchen und Anſichten der gro-
ßen Mehrheit der Bewohner der deutſchöſterreichiſchen Lande zu ent
ſprechen.

Es iſt damit öſterreichiſcher Seits die Antwort auf die Frage
ertheilt, welche in der Beſchlußnahme der Nationalverſammlung über
den Verfaſſungsentwurf: „Capitel vom Reich und der Reichsgewalt“
namentlich in den H. 1 bis 3 enthalten an Oeſterreich geſtellt wor-
den iſt.

Das Reichsminiſterium glaubt in Beurtheilung der Stellung der
Gentralgewalt zu Oeſterreich von folgenden Sätzen ausgehen zu müſſen:
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bei der Natur der Verbindung Oeſterreichs mit außer deutſchen
Ländern beſchränkt ſich. für jetzt und während des Proviſoriums die
Pflicht der Reichsgewalt darauf, das beſtehende Bundesverhältniß
Oeſterreichs zu Deutſchland im Allgemeinen zu erhalten. Es iſt aber
das Sonderverhältniß Oeſterreichs anzuerkennen, wonach es anſpricht,
in den zu errichtenden deutſchen Bundesſtaat unter Bedingungen die
die ſtaatliche Verbindung der deutſchen mit den nichtdeutſchen öſterreichi-
ſchen Landestheilen alteriren, nicht einzutreten.

2) Oeſterreich wird alſo nach den bis jetzt durch die Nationalver
ſammlung gefaßten Beſchlüſſen, wodurch die Natur des Bundesſtaats
beſtimmt worden iſt, als in dem zu errichtenden deutſchen Bundesſtaat
nicht eintretend betrachtet.

3) Oeſterreichs Unionsverhältniß zu Deutſchland mittelſt einer be
ſonderen Unionsacte zu ordnen, und darin alle die verwandtſchaftlichen,
geiſtigen, politiſchen und materiellen Bedürfniſſe nach Möglichkeit zu
befriedigen, welche Deutſchland und Oeſterreich von jeher verbunden
haben, und in geſteigertem Maße verbinden können bleibt der nächſten
Zukunft vorbehalten.

4) Da Oeſterreich zu dem von der proviſoriſchen Centralgewalt
repräſentiten Deutſchland zwar zu einem unaufröslichen Bunde ſteht,
in den Bundesſtaat aber nicht eintritt, ſo iſt die Verſtändigung über
alle gegenſeitigen ſowohl bereits beſt. henden, als künftigen Bundes
W wyal und Rechte auf geſandtſchaftlichem Wege einzuleiten und zu
unterhalten.

5) Die Verfaſſung des deutſchen Bundesſtaats deren ſchleunige
Beendigung zwar in beiderſeitigem Jntereſſe liegt, kann jedoch nicht
Gegenſta d der Unterhandlung mit Oeſterreich ſein.

Jndem ich dieſe Sätze der Prüfung der Nationalverſammlung über
gebe, ſuche ich für das Reichsminiſterium um die Ermächtigung an,
die geſandtſchaftliche Verbindung mit der Regierung des öſterreichiſchen
Ka ſerreichs, wodurch den erörterten Verhältniſſen entſprochen wird,
Namens der Eentralgewalt anknüpfen zu dürfen. Jch erlaube mir
daran die Bitte zu knüpfen, daß dieſe Vorlage zwar nach ihrer Wich
tigkeit an einen Ausſchuß zur Begutachtung überwieſen, die Verhand
lung der Sache aber möglichſt beſchleunigt werden möge.

Der Vorſitzende ſtellt die Frage, an welchen Ausſchuß die
Vorlage des Reichsminiſteriums verwieſen werden ſoll, und
ſchlägt hierzu den Ausſchuß fux die Verhältniſſe der Einzeln-
ſtaaten zur Centralgewalt, ſogenannten Biedermann'ſchen Aus-
ſchuß, vor. Rösler aus Oels ſpricht gegen dieſe Anſicht.
Venedey beantragt, die Vorlage des Reichs miniſteriums ohne
weiteres zu verwerfen. Wir ſind gekommen, ruft der Redner,
um Deutſchland zu conſtituiren und nicht, um einen Theil hin-
auszuwerfen. An dem Tage, wo Sie dieſe Vorlage verhan-
deln, verhandeln Sie die Theilung Deutſchlands. Sollte es
dahin kommen, nicht einen Augenblick langer würde ich hier
ſitzen bleiben. (Beifall links und auf den Galerien.) Reitter
aus Prag will die Frage an den öſterreichiſchen Ausſchuß ver
wieſen haben, und warnt die Verſammlung, Deutſchland nicht
zu einem zweiten Polen umzuwandeln. Plathner entgegnet
dem Abgeordneten Venedey, daß es wohl jetzt nicht an der
Zeit ſei, mit Gefühlsaufregungen zu verhandeln. Wolle man
in dieſer Weiſe entſcheiden, ſo müſſe auch entſchieden werden,
ob der Krieg ausbrechen ſoll. (Ja, ja! ruft die Linke.) Eine
Reihe von Rednern bringen den Verfaſſungs-, den Biedermann'-
ſchen, den oöſterreichiſchen, den internationalen Ausſchuß, und
aus dieſen combinirte Commiſſionen zur Begutachtung des Mi-
niſterialprogramms in Vorſchlag. Saämmtliche Antrage dieſer
Art werden verworfen und der Beſchluß gefaßt, den Antrag

des Reichs miniſteriums an die Abtheilungen zu verweiſen, da
mit durch dieſe ein Ausſchuß zur Begutachtung erwahlt werde.
Die Sitzung wird um 3 Uhr Nachm. geſchloſſen und auf die
morgentliche Tagesordnung die Fortſetzung der Leſung der re

vidirten Grundrechte geſetzt.
Frankfurt, d. 18. Dec. Die öſterreichiſchen Abgeord

neten zur deutſchen Reichsverſammlung ſind zum groößten
Theil aus den verſchiedenen Parlamentsclubs, denen ſie bis-
her angehörten, ausgetreten, um ſich zu einer rein oöſter-
reichiſch-landsmannſchaftlichen Partei im Hotel
Schröter um Herrn v. Schmerling zu vereinigen. Dieſe
Fraction ſoll bereits 74 Mitglieder zählen. (D. Ztg.)



An die Verhandlung vom lletzten Sonnabend über die
Vorlage des Handelsminiſters, die commercielle Eini-gung Deutſchlands betreffend, haben ſich Vermuthungen ge-

knupft, als ob Duckwitz ſich zu der Freihandelspartei ge-
ſchlagen habe. Auch verbreitete man da und dort die ſelt-
ſame Anſicht, als ſpreche der von Abgeordneten der nord-
deutſchen Handelsſtädte herausgegebene Entwurf eines Zoll-
tarifs die Anſichten des Reichshandelsminiſteriums aus. Die
gänzliche Unrichtigkeit dieſer Anſichten konnen wir aus der
beſten Quelle verſichern; das Reichsminiſterium ſteht nach
wie vor auf dem Standpunkte praktiſcher Vermittelung der
Extreme, den es feſthalten wird. Wir legen großen
Werth auf die Vorbereitung dieſer Berichtigung,
weil jene irrigen Anſichten, wie wir horen, große Beunruhi-
gung in Süddeutſchland hervorgerufen, deren Anwachſen
zu verhindern in der Pflicht eines Jeden liegt, der die Han-

Deutſchlands als eine unſerer größten Aufgaben
erkennt

Vom öſterreichiſchen Kabinet ift geſtern eine Zuſchrift an
das Reichsminiſterium eingegangen. Sie enthalt die Erklärung,
daß das öſterreichiſche Miniſterium ſeine ferneren Beziehungen
mit der deutſchen Centralgewalt durch ſein Miniſterium des
Auswartigen (d. h. alſo, wie es im Bunde von allen deutſchen
Regierungen geſchah und noch geſchieht) fortſetzen werde.

Man ſchreibt dem Nuürnberger Correſpondenten aus Mün-
chen vom 16. Decbr. Die wachſenden Chancen des preußi-
ſchen Erbkaiſerthums, wie es der Verfaſſungsausſchuß in
Frankfurt beabſichtigt, haben die Stimmuna, die hier ſeit ge-
raumer Zeit über dieſen Gegenſtand herrſcht, nicht geandert.
Jch glaube die hieſige Meinung im Ganzen richtig zu bezeich-
nen, wenn ich ſage: daß dieſelbe, ſo gut ſie ein deutſches Kai-
ſerthum im Gefolge großer territorialer und ſonſtiger Umande-
rungen begriffen haben würde, nunmehr, da wir auf den Bun-
desſtaat reducirt ſind, im Einklange mit der Regierung ein
Bundesdirectorium für zweckmäßiger halt als eine Monarchie,
und namentlich eine Erbmonarchie; daß ſie jedoch, wenn dem
Repraäſentanten der deutſchen Confoderation um des Glanzes
nach außen willen durchaus der Kaiſertitel beigelegt werden
ſoll, dieſen Titel lieber dem habsburgiſchen Hauſe zuerkennen
möchte, welches den Vorzug der alten Tradition und des orien-
taliſchen Einfluſſes hat, als den Hohenzollern.

Wien, d. 17. Decbr. Nach den kis heute eingelauſenen
Berichten aus den verſchiedenen Gegenden Ungarns iſt das
Reſultat der vorgeſtern Nachts ſchon begonnenen Operationen
gegen die Magyaren an der March und Leitha bis heute Mic-
tag folgendes: Feldmarſchall Fürſt Windiſch- Graz hat geſtern
eine Brucke bei Haimburg ſchlagen laſſen und hat ſein Haupt-
quartier dort. Längs der March operirt F. M. L. Graf Wrbna.
F. M. L. Simonich hat Tyrnau ſchon am 13. Decbr. beſetzt
und die dortigen Verſchanzungen der Magyaren genommen.
F. M.-L. Fürſt Colloredo ſoll dabei geblieben ſein. Er ope-
rirt gegen Presburg, wo ſich Alles zur Unterwerfung vorbe-
reitet. Der Banus von Kroatien, Jellachich, hat geſtern die
Leitha überſchritten, Parenderf in Brand geſteckt, die Ver-
ſchanzungen genommen ind rückt gegen Altenburg vor. Sein
Hauptquartier war geſtern Abend in Nickelsdorf, ſeine Vor-
truppen in Wieſelburg. Aus Wiener -Neuſtadt brach die Bri-
gade des Generals Horvath vorgeſtern Nachts auf und beſetzte
Oedenburg Abends ohne Schwertſtreich. Aus Eperies wird
die Beſitznahme von Eperies ſelbſt und das Vorrücken des
F. M. -L. Grafen Schlick bis Kaſchau angezeigt. Auch dort
wurde überall die kaiſerliche Fahne aufgeſteckt und die Einwoh-
ner der Städte und Doörſer empfangen die Soldaten als Be-
freier. Zwiſchen Raab und Komorn dürfte es in den nächſten

Tagen zu einer Schlacht mit den magyariſchen Truppen kom
men. Heute wird der Marſchall Fürſt Windiſch-Gratz ſchrift-
lich Presburg auffordern laſſen, ſich zu ergeben. (Bresl. 3.)

Krakau, d. 16. Decbr. Das Generalcommando macht
unter heutigem Datum Folgendes bekannt:

Ein heute Nacht aus dem Hauptquartier des Feldmarſchalls Schlick
angekommener Kurier hat folgende amtliche Depeſche überbracht: „IJn der
bis zum 11. d. Mts. ſich hinziehenden Schlacht bei Budamir, nicht weit
von Koszyce, neigte ſich der Sieg nach einem heftigen ſechsſtündigen Kampfe
mit einem 25,000 Mann ſtarken Feinde auf Seite der kaiſerlichen Armee,
und wendete der geſchlagene Feind den Rücken. Der General zog hierauf
als Sieger in Koszyce ein. Außerdem haben die Sieger reiche Beute ge
macht.“ Krakau, d. 16. Dec. Legeditſch, k. k. Feldmarſchall.

(Bresl. Z.)

Ungarn.
Hermanſtadt. Nach dem 29. November hat ſich das

magyariſche Heer aus Siebenbürgen über den Koönigsſtrig (das
Grenzgebirge zwiſchen Ungarn und Siebenbürgen) von B. Hu-
nyad in das Biharer Komitat bereits zurückgezogen und Sie-
benbürgen von der Klauſenburger Seite her ſich ſelbſt uüber-
laſſen. Den Paß, der uüber den Koönigsſtein fuhrt, haben ſie
in der Eile blos mit beilaäufig 2 Kompagnieen Jnfanterie und
ein Paar Kanonen beſetzen kounnen. FML. Puchner ſoll den
ſachſiſchen Comes Salmen in Anhoffung der höheren Beſtati-
gung zum Gouverneur von Siebenburgen ernannt und den
Landtag nach Hermanſtadt einberufen haben. Die Marmaro-
ſchen Garden, die die Operationen der magyariſchen Armee in
Siebenburgen von Marmaros her unterſtutzen ſollten, wurden
vom Oberſtlieutenant Urban zerſprengt und ihnen 2 Kanonen
ſammt Munitionswagen abgenommen.

Jralien.
Rom, d. 7. Dec. Geſtern Abend faßte die Kammer den

einſtimmigen Beſchluß: „„Die Kammer aſſocirt ſich dem Mini-
ſterium, um gegen die Maaßnahmen zu proteſtiren, die der Ge
neral Cavaignac der franzöſiſchen Nationalverſammlung in der
Sitzung vom 28. November anzeigte.“

Aus Rom wird unterm 7. Dec. geſchrieben, der Papſt
habe ſich den ganzen Pontificalapparat nach Gaeta ſenden laſſen,
um Weihnachten zu feiern, ein Zeichen, daß er nicht ſo bald
nach Rom zurückkehren werde. Die Mitglieder der vom Papſte
niedergeſetzten Regierungscommiſſion ſollen ihren Sitz in Bo
logna nehmen wollen.

Aus Genug wird unterm 11. Dec. die Bildung einer
proviſoriſchen Regierung in Rom gemeldet. Das Volk von
Rom verlangte am 7. die Proklamirung der Republik unter dem
Geſchrei: Es lebe der Krieg!

Frankreich.
Paris, d. 17. Dec. Die neueſte Nummer der „Revue

des deux mondes“ verweilt verhältnißmäßig nur kurze Zeit bei
den politiſchen Ereigniſſen des Jnlandes und widmet den deut-
ſchen Verhältniſſen ihre beſondere Aufmerkſamkeit. „Das einen
Augenblick wankende Europa gelangt wieder zu ſeinen weſent-
lichen Stutzen und feſtiget ſich mit einer Klugheit, die wir uns
zu Nutze machen müſſen, wenn wir nicht unter ihr leiden ſol-
ien. Auch wir haben die Zeiten der ausſchweifenden Minoritaä-
ten und dünkelhaften Mittelmaßigkeiten, die Theoretiker und
Tribunen aller Arten und Farben geſehen und ſind ihrer Herr
geworden aber aus Haß gegen dieſe Utopien und
Leidenſchaften wollen die Anderen nun wieder
über das Maß hinaus, und um ein Bißchen Ruhe
und Beſtand gäben ſie gern alle freien Jnſtitutio-
nen in den Kauf. Fuür dieſe namentlich moge eine Lehre



ſein, was uns Europa jetzt darbietet. Die deutſchen Machte,
Oeſterreich und Preußen, die nur ernſtlich zu wollen brauchten,
um ſiegreich und wieder unumſchrankt zu ſein, ſind wohlbera-
then und verſtändig genug, um ihren Sieg nicht zur Wieder
einſetzung des alten monarchiſchen Princips zu benutzen; ſie lei-
tet die tiefe Einſicht, daß das wahre Mittel, 'den unheilvollen
demagogiſchen Ausbruchen zu begegnen, darin beſtehe, die recht-
mäßigen Umwandlungen auf naturlichem Wege moöglich zu ma-
chen, und dieſe Aufgabe hat ſich nunmehr das öoſterreichiſche, ſo
wie das preußiſche Königthum auf das entſchiedenſte angewie-
ſen. Deutſchland, welches einer Auflöſung nahe ſchien, iſt nun
wieder durch dieſe beiden Throne geſchutzt, deren Schwanken
der Central-Gewalt in Frankfurt eine Bedeutung gegeben hatte,
welche in dem Maße abnimmt, als jene Monarchieen wieder
zu Kraft gelangen.“ Hierauf folgt nun eine mit vieler Sach-
kenntniß geſchriebene kurze Darſtellung der Perſonen und Zu
ſtande Oeſterreichs. Nachdem der Verfaſſer ſich dahin ausge
ſprochen, daß es der Freiheit vorbehalten ware, zu leiſten was
dem Abſolutismus nicht möglich geweſen war, nämlich daß die
Verſchiedenartigkeit der Elemente des öſterreichiſchen Staates
unter ſeiner Einheit nicht zu leiden hätte, geht er in ſeinen
Betrachtungen zu Preußen über. Hier, ſagt er, haben wir es
nicht mit einer RaçenFrage zu thun kein Jellachich iſt gegen
einen Windiſchgrätz zu beaufſichtigen in Berlin handelt es ſich
darum, ein Köönigthum und eine National- Verſammlung in
Einverſtändniß zu bringen, welchen beiden der preußiſche Geiſt
inwohnt, ein Geiſt der Starrheit, der Chicane, unnachgiebig in
den kleinen, empfindlich ſtolz in den großen Angelegenheiten.
Die Probe von 1847 hatte ſchon keine günſtige Loſung gege-
ben, die Kammer von 1848 iſt zu keinem beſſeren Reſultate
gekommen. So hat ſich denn der König entſchloſſen, dieſelbe
aufzulöſen und aus eigener Macht die Conſtitution zu geben,
die gemeinſchaftlich zu redigiren nicht gelungen war. Das iſt
ein gewaltiger Staatsſtreich, konnte man denken, und um die
Freiheit ſteht es bedenklich. Allerdings, wenn die Politik in
Berlin ſich nicht darin gefiele, Widerſpruch auf Widerſpruch zu
haäufen, denn dieſer Staatsſtreich ertheilt im Grunde ſofort die
Freiheit wie in Belgien die belgiſche Charte durch eine ruſſi
ſche Ukaſe decretirt, das iſt die Art, fertig zu werden, wenn,
wie in Preußen, falſch verſtandenes Ehrgefuhl und halsſtarrige
Charaktere ſich gegenüber befinden. Jſt es nicht in allem Ernſte
ein merkwürdiges Zeichen der Zeit? Friedrich Wilhelm iſt Herr
in ſeiner Hauptſtadt. Die National-Verſammlung, durch die
Verweigerung der Abgaben, durch den Kirchmann' ſchen An
trag, hat der Krone alle Sympathieen wieder verſchafft, die
Demokraten ſind verloren und unter dieſen Umſtänden giebt
der König eine Conſtitution, ſo freiſinnig, wie ein einſichtsvol-
ler DOemokrat ſie nur wünſchen konnte. Seltſames Gemiſch von
entgegengeſetzten Tendenzen Product einer originellen Natur
von Gewohnheiten aus einer früheren Zeit und den Erforderniſ-
ſen einer Verjüngungs-Epoche! Der König will übrigens auf-
richtig ein parlamentariſcher Fürſt werden, nur will er es auf
ſeine Manier; hier hält er es mit dem ErzPietiſten Leo, dort
ſucht er es dem König Leopold zuvorzuthun. Die belgiſche
Charte in Berlin iſt eine überlegte Kuhnheit, die man in ei-
nem Fürſten loben muß, der ſich von plotzlichen Eingebungen
gern leiten läßt. Dieſer große Act der Stärke und Einſicht
hat in Deutſchland bei allen Conſtitutions Männern aufrich-
tige Freude erregt durch ihn erlangte Preußen die moraliſche
und politiſche Kraft wieder, deren es ſeit den letzten Kata
ſtrophen beraubt ſchien. (K. 3.)Ein Abendblatt hatte die Nachricht verbreitet, daß Louis
Bonaparkte den General Cavaignac wegen ſeiner großen Ver
dienſte zum Marſchall von Frankreich ernennen und ihm das
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Großkreuz der Ehrenlegion ertheilen werde der Sièele, offen-
bar von Cavaignac beauftragt, erklart, das ſei ein albernes Ge

ſchwatz. Auch ſei es falſch, daß General Lamoricière Louis Bo
naparte ſeine Dienſte angeboten habe.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 15. Dec. Man lieſt im Standard

Die daniſchen Angelegenheiten ſind in Betreff der ſchleswig
holſteiniſchen Frage noch keineswegs in einem ſo befriedigen-
den Zuſtand als es zu wunſchen wäre. Der daäniſche Mi
niſter der auswärtigen Angelegenheiten hat an das Ober-
haupt der deutſchen Centralgewalt geſchrieben, daß die dä-
niſche Regierung ihrerſeits die Bedingungen des Malmoer
Waffenſtillſtandes punktlich eingehalten, der andere contrahi
rende Theil aber dies nicht gethan und ſomit den abgeſchloſ
ſenen Vertrag aufgehoben habe.

Vermiſchtes.
Koſſuth ſagt ein öſterreichiſches Blatt mag an

die vierzig Jahre zählen er hatte in der Jugend einnehmende
Geſichtszüge, jetzt iſt er durch unausgeſetzte Aufregung gealtert,
ſein Geſicht iſt eine Ruine, nur das Auge blitzt unheimlich;
die Geſtalt ſchmachtig, die Stimme ſtark und wohltonend. Jn
ruhiger Berathung, unter Wenigen, wo Verſtand und Wiſſen
entſcheiden, iſt er unbedeutend; ſeine Beredtſamkeit wird aber
groß, wenn er Maſſen vor ſich hat; dann regt er die Leiden
ſchaften auf, furchtbar wie der Orcan das Meer aufpeitſcht.
Er iſt der größte lebende Volks Redner. Sein poſitives Wiſ
ſen iſt gering. Wenn er Wiſſenſchaft, wenn er Talent braucht,
läßt er ſich von ſeinen Anhängern Ausarbeitungen liefern, die
er dann benutzt. Sein Talent iſt zerſtörend, niederreißen kann
er wie Niemand, beſſer etwas gründen als er kann Jeder. Er
iſt ein politiſches Erdbeben. Er halt ſich fur den erſten Finanz
mann der Welt, verſteht aber von Finanzen gar nichts.

Auf einer bekannten Berliner Wirthstafel fand neuer-
lichſt einer der Kellner ein kleines goldnes Etui mit Zahnſtocher
und bat nächſten Tages vor den verſammelten Gäſten den ihm
unbekannten Eigenthuumer ſich zu melden er hatte ſich von ihm
nur gemerkt, daß es ein bejahrter Herr mit grauen Haaren
geweſen. Nach viermaliger Aufforderung meldete ein eleganter
junger Gaſt mit ſchwarzem Lockenhaupte ſein Eigenthumsrecht
an der überraſchte Kellner bot das Etui hin, ſetzte aber, ſchnell
beſonnen, halblaut hinzu, es ſei gar nicht nöthig geweſen, dies
Pfand für etliche Thaler und ſo viel Groſchen Zeche zurück zu
laſſen, da er recht gern kreditirt haben wurde. Der Elegante
wurde ſtark roth, rückte auf dem Stuhle und zahlte zoogernd,
indeſſen einige Gaſte lächelten. Anderen Tages aber hat ſich
der alte Herr und wahre Eigenthumer kund gethan, welchem der
Kellner triumphirend das Geſchaftchen erzahlte, und von etwa
der Hälfte des Betrages ein anderes Etui beſorgte, den Reſt
frohlich im Sacke behaltend.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin den 20. December.

3f. Brief. Geld. 3f. Drief. Geit.
Pr. Freiw. Anl.. 5 99 Pomm. Pfudbr. 31 0905),
St. SchuldSch. 3 792 79 K. u. Nm. do. 3 0902
Seeh. Präm. Schleſiſche do. 3 JIScheine. 94l do. Lit. B. ga-Kur u. Neum. rant. do. 3Schuldverſchr. 31 Pr. Bk.-A.-Sch. vBrl. Stadt-Obl. 3 oWſtpr. Pfandbr. 3 632 Frdrchsd' er. 137 13
Großh. Poſ. do. 497 96 And. Goldm. à

do. do. 3 81 s Thlr. 12n 12Oſtpr. Pfandbr. 3 90 Disconto r.
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n ahn -Aetien. Getreidepreiſe.e Siſenvah D (Nach Berliner Scheffel und preuß. Gelde.)
Stamm- Zf. Prioritäts Zf. Magdeburg, den 20 December. Nach Wispeln.))0 Actien. Actien. 3f Weizen 29 kg 47 Gerſte 22 26 rBrl. Anh. Lit. Berl.- Anhalt 4 86 bz. Roggen Hafer 13 16A. B. 4881 B. do. Hambg. (4/,92 B.do. 4 s8 do Potsd. M. Berlin, den 20. December.do. St. Star. 4 2 B do. do. e r 52--56do. Potsd. M. 4 B. G. do. Stettiner 5 100 bz. u. G. Wg Mgd. Hlbſt. 4 114 /2 bz. Mgd.Leipz. 851 v g pr. Frühjahr 82pfd. 30 Br., 29-29 bz.

n r r z Gerſte, große, ioes 22—23Ni Halle Thür. 4 5 2 G Cöln Mind. 92 G. kleine 18.-20er Cöln Mind. 3/,79 F à bz. u. G. Rh. v. St. gar. 3 Hafer loco nach Qualität 15—161/,do. Aachen 454 B. d. I. Priorität pr. Frühjahr 48pfd. 158,J Bonn Cöln 4 do. St. Pr. Rüböl loco 1221, à 122, Br.der r Düßſeld Elf 4 85 B pr. dieſen Monat do.hi Steel. Vohw. 4 J 70 b Nſchl.Märk. 4 51 pr. Dec. Jan. do.oſ Rſchl.Märk 3/,71 à 70, bz. do. do. 5 95/, bz. Jan. Febr. dodo. Zweigbhn. 4 v 6 do. III. Seriel 5 92 bz. u. G Febr. März 12 à 122/,Oſchl. Lit. A. 31 bz. u. do. 3wgbhn. a März April 121/, à 121do. Lit. B. 3/,92 bz. u. G. do. do. 5 78 B. April Mai 12/,, 12 à bz. u. G.CoſelOderb. 4 e Oberſchl. Wg Spiritus loco ohne Faß 148/, à bz.an Bresl. Freib.. 4 CoſelOderb. 5 95/, B yr. Dec. 15Krak.Obſchl.) 4 42/, B. Steel.Vohw. 5 h 151 Br.nde Berg.Märk. 4 58! à 59 bz. Brsl. Freib. 4 per 7 Br. 162/, G.ert, Starg. Poſ. 4 70 bz.
ich BriegNeiſſe 4 Ausländ.ich Quitt. B. Stamm-n Berl. Anh. B. 4 841/, B. Actien. Waſſerſtand der Saale bei Halleſſen Mgd.Wittb. 4 T örl. 4 am 20. Hecember Abends 6 Uhr am Unterpegel 6 Fuß 1 Zoll.
aber r 4 7 K. Drece 4 am 21. December Morgens 6 Uhr am Uterpegel 6 Fuß 1 Zoll.
den Vb.-Bhn. 4 T r Sſche a 34 Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburgdw.Bexb. ächſ. ag i w. z r er it V 90l B. am 20. December 10 Zoll unter 0

Peſth. 26 Fl. 4 mſt. R. Fl. D.vie Fr.-W.Ndb. 4 u J r 36 B. 35 G. Fremden liſte.
v en 20. December.S pzig, Staatspapiere. Ange t Angekommene Fremde vom 20 bis 21. December.

nz Staatspapiere. voren Geſucht. ren exel. Zinf, boten Seſucht. Jm Kronprinzen Frau JuſtizCommiſſ. Schulz m. Tochter, Frau
gnse T Obl. à 37, 97 Partik. Schulz, Hr. Kaufm. v. Born u. Hr. Partik. A. v. Born

Königlich ſächſiſche ſehen „R Eiſenb. a. Lünen. Hr. Rentier v. Steuermann a. Berlin. Die Hrru.
er e W Anl. à 10 4 Kauß. Koch a. Frankfurt, Thieme a. Cöln.e von 1000 u. 5600 79 K. pr. St. Schuld Stadt Zürich: Frau Amtm. Pätzſch a. Werdershauſen. Hr.
ihm inere ſcheine à 31 Neukirchen. Hr. Partik. Bones u. Hr. Rent.ihm u t i Ct. pr. 1001 OAmtm. Sander a. Neukirchaxen m r 89 giebt er. Meta Schirrte a. Danzig. Die Hrrn. Kaufl. Frankenhoff a. Montjoie,nter Wo e v 1o2 pr. 150 fl. Conv. Hollberg a. Leipzig, Steinbrecht a. Magdeburg.
recht do. do. kleinere S n Soldnen Ring: Frau Juſtizräthin Friedler a. Eiſenach. Frauynell Königl. r 14 Amtm. Haſelhorſt a. Altenburg. Die Hrru. Kaufl. Reitzenſtein
dies e g. r a. Berlin, Pauli a. Magdeburg. Hr. Fabrik. Müller a. Dresden.zu von 1000 u. 500 822 7 4 F Engliſcher Hof: Hr. Amtm. Hornickel a. Weißand. Hr. Stad. p.
ante r VBair u auei. Londer v. Bardeleben a. Berlin. Hr. Schullehrer Hüfer a. Mecklenburg.
rnd, Tee à 5 nach gerin- Kaufm. Partels a. Stettinſich W J er Kanufl. Wieſe a. Merſeb Schönl1855 à 40 ſpät. germ t dnen Löwen Die Hrrn. Kaufl. Wieſe a. Merſeburg Schönleder r h n ar t W F 3 r a. Hamburg Hanno a. Angermünde. Hr. Gutsbeſ. Wiede
twa r 44 auf 1001 z mann a. Königsberg. Hr. Dr. med. Deinicke a. Düſſeldorf. Hr.Reſt Sei 20 idem 10 u. 20 Kr. 2 Baumſtr. Schumann a. Potsdam.

e e r Stadt Hamburg Die Herrn. Kaufl. Roſenberg a. Magdeburg, SteinW n ad Obui F Actien d. W. B. pr. kopf a. Torgau, Lippe a. Stralſund, Reißner a. München. Hr.
e à 3 St. à 103 S 4 Obereinfahrer Kramer a. Wettin. Hr. Amtm. Görſch m. Gem.
u Leipz. BankActienim 14 S 89 à 250 pr. 100 141 a. Spören.v le e 2 epz.Dresd. Eiſen Goldne Kugel: Hr. Poſtſchreiber Müller a. Querfurt. Hr. BäckerSech erbi. Pfand bahn Actien c mſtr. Erling a. Leipzig. Hr. Gutsbeſ. v. Geuſau a. Farrnſtedt.
briefe à 60 La es r 7 Zur Eiſenbahn Hr. Hauptm. Markgraf a. Erfurt. Die Hrru.
re r e pr. 1001 76 Kaufl. Riemer u. Kramer a. Magdeburg Kerſten u. Norden a.
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Aufgebot verloren gegangener Dokumente.
Folgende Dokumente ſind angeblich verloren gegangen, als:

13.

14.

15.

Bezeichnung
der

verlornen Urkunden.

Eine in Kraft eines Kontuma-
zialbeſcheides übergegangene Vorla
dung vom 21. Juni 1834 mit
Hypothekenſcheine.
Schuld und Pfandverſchreibung
vom 5. März 1833, mit Hypo-
thikenſchein des vormaligen Ge
richtsamts Zörbig.
Der Erbrezeß vom 9. Juni 1825
mit Hypothekenſcheine vom 6. Ju-
ni 1830.
Eine Requiſition vom 13. März,
Geſuch vom 1. März, Atteſt
vom 30. März und Hypotheken-
ſchein vom 10. April 1838.
Eine Ausfertigung des Kaufs
v. 2. Januar 1830, mit Hypo-
chekenſcheine vom 3. October 1832.
Das Hypotheken Dokument vom
25. und 30. Mai 1811 und 29.
Mai 1823, mit Hypothekenſchei-
ne vom 18. Januar 1828.
Nebenausfertigung des Kaufs
vom 14. September 1835, mit
Rekognitionsſchein vom 2. De-
cember 1835.

Die beiden Schuld- und Pfand-
verſchreibungen vom 14. Mai
1828, mit Hypothekenſchein vom
13. September 1831.
Das Nebentx?mpler des Kaufs
vom 28. März 1827 u. 20. Mai
1829, mit angefügten Hypothe-
kenſcheinen.
Die Schuld und Pfandverſchrei-
bung vom 4/6. November 1837.

Der Rekognitionsſchein vom 26.
Januar 1833.
Die Schuld- und Pfand verſchrei
bung v. 10. December 1838, mit
Hypothekenſcheine v. 14. December
1838, 9. Juli u. 17. Juli 1839.
Der Exbvergleich vom 28. April
1821, Vergleich vom 7. Februar
1822 und Hypotdbekenſchein vom
23. Februar 1827.

Dle Schuld und Pfandverſchrei:
bung vem Z. Juli 1829, mit
Hypothekenſchein vom 16. Fe-
bruar 1830.
Der Hyrothekenſchein vom 10.
Auguſt 1833.

Name
des

Gläubigers.
Guroveſiwer Schaaf in

Trotha.

Ortsarmenkaſſe zu Rie-
da.

Johann Karl Friedrich
Zeiſing zu Lands-
berg
Die Oekonom Booch-
ſchen Erben zu Brehna.

Johann Gottfried Damm

zu Gollm.

Chriſtian Gottlieb u. Jo-
hanne Chriſtiane Frau
endorf zu Brehna.

Auszügler Johann Chri-
ſtoph Schaaf und ſeine
Ehefrau Johanne Chri
ſtiane geborne Voerkel
zu Kleinkroſtitz.
Müller Meiſter Röthel
zu Delitzſch und Witt:
we Henze in Werben.

Johanne Sophie Kum-
mer zu Schenken-
ber g.

Gaſtwirth Auguſt Graß
zu Schladitz.

Gaſtwirth Schönbrodt
in Delitzſch.
Gutsbeſitzer Johann Gott-
fried Schirrmann zu
Ettelwitz.

Wittwe Chriſtiane Doro
thee Funke und die ver-
helichte Chriſtiane Doro-

thee Krüger zu Holz
weiſſig.
Johanne Chriſtane Lö
we zu Schren z.

Name
des

Schuldnerd.

Seiler Meiſter Jakob
Thier hier.

Die Johann Chyriſtoph
Dammſchen Eheleute zu
Rieda.

Johann Gottfried An-
drae zu Landsberg.

Kanzliſt Bernh. Clauß
zu Brehna.

Leinweber- Meiſter Oeh
mich und deſſen Ehefrau
zu Goll m.
Sommerlatteſchen
Eh. leute zu Brehna.

Johanne Roſine verehe-
ichte Reiche geborne
Fritzſche zu Klein-
eroſti z.

Wittwe Herre geborn
Stoppe in Werben.

Verehelichte Gerber ge
dorne Schreiter zu
Schenkenberg.

Tobias Klöpzig zu
Löſſen.

Johann Gottfried Beu-
tel in Zſchortau.
Die verwittw.te Seif.nſie-
dermeiſter Goelpke hier.

Die Johann Gottfried
Köppeſchen Eheleute zu
Holzweiſſig.

Bäckermeiſter Grolp zu
Zörbig.

Suttlermeiſter Nietzſch
mann zu Landsderg.

Bezeichnung
des

verpfändeten
Grundſtücks.

Das Haus Nr. 279 des
Hypothekenbuchs von De
litz ſch.

Das Haus Nr. 16 des Hy
pothekenbuchs von Zör-
dig.

Der Gaſthof Nr. 66
des Hypothekenbuchs von
Landsberg.
Das Haus Nr. 121 des
Hypothekenb. von Breh-
na.

Das Haus Nr. Sdes Hypo-
thekenbuchs von Goll m.

Das Haus Nr. 28 des
Hypothekenb. von Breh
na.

Das Haus Nr 7 des Hypo-
thekenduchs von Klein
eroſtitz.

Zwei Viertel-Hufen
Börlitz Mark.

in

Das Haus Nr. 23 zu
Schenkenberg.

Das Baurrgut Nr. 13
des Hypothekenbuchs von
Löſſen.
Eine Hufe Feld in See
reiſ.r Mark.
Das Wohnyhaus Nr. 1
des HKypothekenbuchs von
Deligtzſch.

Das Hufengut Nr. 12
des Hypotbekenbuchs von
Holzweiſſig.

Das Wohnhaus Nr. 133
des Hypoth. kenbuchs von

Betrag
der zu

löſchenden
Poſt.

12 I 7
120

300

243 17 6

100

7

50

125 u. 50

50

(00

1300

600

200 u. 100

50
Zörbig.

Das Wohr haus Nr. 38
des Hypothekenbuchs von
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Alle, welche an dieſe Poſten oder die darüber ausgeſtellten Dokumente als Eigenthümer, Ceſſionarien, Pfand oder ſonſtige
Briefs Jnhaber Anſprüche zu machen haben werden hiermit geladen zur Anmeldung derſelben

den G. Februar 1849 Vormittags 11 Uhr
vor dem Land und Stadtgerichts-Rith Voeckel in dem hieſtzen Gerichtslokale zu erſcheinen.

Jm Fall ihres Außenbleibens werden ſie mit ihren Anſprüchea! präcludirt, ihnen ein ewiges Stillſchweigen auferlegt und die

Ungültigkeit der Dokumente durch Ecrkenntniß ausgeſprochen werden. aDelitzſch, den 19. September 1848. Königliches Land und Stadtgericht.
Voerkel.

e Als höchſt empfehlungswerth zu Weih-
nachtsgeſchenken

erlaubt ſich das größte StahlfederGeſchaft in Deutſchland, welches mit ſeinem bedeu-
tenden Lager den hieſigen Markt beſucht, einem geehrten Publikum daſſelbe in 253
verſchiedenen Sorten ſchön ſchreibender, nie ſpritzender oder roſtender Federn, das
Gros von 3 Sgr. an (Probekarten mit 39 verſchiedenen Sorten, wo man ſchnell
fur ſeine Hand die paſſende Sorte herausfinden kann, à St. 5 Sgr., werden abgege-
ben und nach getroffener Wahl in Zahlung zuruckgenommen), ſo wie das Neueſte in
Stahlfederhaltern, das Dutzend von 1 Sgr. an, gehorſamſt zu empfehlen.

Stahlfedern in elegante Nenuſilber-Schachteln verpackt, ſan- S
bere Halter in Neuſilber und Glas, als nützliches und für Jung

T und Alt paſſendes Weihnachts- Geſchenk empfiehlt zu geneigter
r AbnahmeS die größte Stahlfedern Handlung Deutſchlands.

Der Stand iſt in der mittelſten Budenreihe, die Bude dicht neben Herrn
Buchbinder Weinack.

Große NRügenwalder Gänſebrüſte und
Günſepöcrkelfleiſch, à u n e
Das Speditions- und Verladungs- Geſchäft

Veit Walliser in Nürnberg
empfiehlt ſeine Vermittelung zur Uebernahme und Verladung von Gütern nach allen
Gegenden, unter Zuſicherung aufmerkſamſter und billigſter Bedienung. Durch Be
nutzung der Eiſenbahnen, ſo wie der hier ſo häufigen und billigen Fuhrgelegenheiten,
bin ich im Stande, ſehr vortheilhafte Uebernahmspreiſe zu ſtellen, zu deren Mitthei-
lung ich gern bereit bin.

Veit Walliſer.

D. Das Neueſte für Herren,

Marſellaiſe-Hüte, empfing ſo eben und em
pfiehlt Fr. Zimmermann

am Markt.

Eine Partie feine Damenſchuhe, die ſich
zu Weihnachtsgeſchenken eignen, offerirt

billigſt Fr. Zimmermann.
Toiletten, gefüllt mit Parfümerien, in

großer Auswahl bei
Fr. Zimmermann. Nürnberg, im December 1848.

Mit allen Sorten feinſter, grüner und
ſchwarzer Thee S, à W 1 bis 4 in friſcher, kräftiger Quali

Stearinkerzen, beſter Qualité, empfiehlt
Fr. Zimmermann.

Eine Rolle Papier, worauf ein Grund
riß eines Brennerei- Gebäudes gezeichnet
war, wurde verloren. Den Finder bittet
man, dieſelbe gegen gute Belohnung an
den Kupferſchmiedemeiſter Hrn. Schalling,
Schmeerſtraße Nr. 484, abzugeben.

Reſtauration Schkeuditz
Den ſten Feiertag Extra Concert An

fang 3 Uhr, den 2ten und Zten Ball-
muſik.

tö, bin ich neu aſſortirt und mache beſonders auf ſchw. ruſſ. Thee à W L
feinen Kugel-Thee, à U I 19 feinen Peeco-Thee mit weißen
Spitzen, à W 3 und feinſte Melange-Thees, à d 2 und.
22/ aufmerkſam.

Auch empfigg eine Sendung Thees in Orig.-Büchſen in und
Pfunden, welche ſich ihrer Eleganz wegen ganz vortrefflich zu Präſenten eignen.

Carl Kramm,
Colonial und Jtaliener Waarenhandlung.

Das Kleidermagazin neben der Einfahrt der Stadt Zürich
empfiehlt, um ſchleunigſt damit zu räumen, ſein Lager Herren-Gar-
derobe, auch Knaben-UAnzüge, zu äußerſt billigen Preiſen.



Die Anlieferung von etwa 60 bis 80
Schachtruthen Bruchſteine zum Buhnenbau
bei Wirſchleben ſoll dem Mindeſtfordern
den verdungen werden Unternehmungs-
luſtige werden eingeladen, Donnerstag den
28. d. M. Vormittags 10 Uhr ihre For-
derungen in meinem Geſchäftszimmer ab-
zugeben.

Halle, den 20. December 1848.
Der Bau Jnſpecktor

Schulze.

Die Erbauung eines neuen Pfarrhauſes
zu Mitteledlau ſoll dem Mindeſtfordern
den anderweit verdungen werden. Jch lade
Unternehmungsluſtige auf Donnerstag den
28. d. M. zur Abgabe ihrer Forderungen
früh 11 Uhr in meinem Geſchäftszimmer ein.

Halle, den 20. December 1848.
Der Bau Jnſpector

Schulz e.
a —DZ

Die zum Rittergut Droyßig gehörige,
vollſtändig gut eingerichtete Brauerei ſoll
mit höchſter Genehmigurg auf mehrere
Jahre unter vortheilhaften Bedirgungen ver

tet oder aber, wenn ſich hierzu kein
quallficirender Pächter finden ſollte, an einen
geſchickten Braumeiſter in Rechnung über
geben werden.

Aber nur auf ſolche Bewerber kann Rück
ſicht genommen werden, welche hierzu qua-
lificirend ſich mit den beßen Zeugniſſen le
gitimiren können.

Rittergut Droyßig, d. 18. Dec. 1848.
Der Amtmann Rabe daſ.

—TDD

Alle diejenigen, welche an den verſtor
benen Poſamentir, Herrn Karl Auguſt
Ernſt, rechtmäßige Forderungen zu machen
haben, wollen ſich binnen 14 Tagen bei
dem Unterzeichneten melden.

Ebenſo fordere ich die jenigen, welche noch
Zahlung an denſelben zu leſſten haben, in
gleicher Fr ſt auf, dies zu kewirken, widri-
genfalls ich Klage einreichen werde.

Halle, din 20. Decbr. 1448.
Ernſt Heinrich Schmaltz,

Nr. 953.

Wehrere ordentliche und fleißige Vieh-
mädchen ſo wie auch Knechte mit guten
Atteſten verſehen, können ein gutes Unter-
kommen finden durch Frau Mohr, vor
dem Klausthor Nr. 2172.

Ein leichter Kitſchwagen, ein und
zweiſpännig, iſt zu einem billigen Preiſe
zu verkaufen im Speditions- Giſchäfe wen
Deßmann in der Goldnen Kugl.

DaEKr mj„ xm—T r.

Nürnberger Lebkuchen empfiehlt
F. A. Hering.

empfiehlt zu den billigſten Preiſen

R

Serpentin- Wärmsteine u. ILIändewärmer
Chriſtian Kind am Domplagze.

Album für
Sehr empfehlenswerthes WeihnachtsgeBei 2 C. r iſt ſo tree e ei ch s ſchenk

die Jugend.
40 Klavierſtücke

von

Nobert Schumann.
op. 68. 2 20

1300 ſind auszuleihen, ſo wie ei
nige für jedes Geſchäft paſſende Häuſer,

unweit des Marktes, gegen 400 F An
zahlung zu verkaufen durch A. Kucken-
burg.

Auch wird ein Geſchäftsführer
für eine Liqueur und Branntw.- Fabrik
zu engagiren geſucht.

25 Thaler Belohnung.
Von meinem an der Saline zu Halle

a/S. liegenden Kahne ſind mir am 9. d.
M. 100 Cour. in ganzen Thualern,
und zwar in 2 Beuteln, einem Leinwand-
Beutel und einem gehäkelten mit rothem
Futter, geſtohlen worden. Demjenigen,
welcher mir den Dieb arzeigt, wird odige
Belohnung bei Verſchweigzung ſeines Na
mens von mir ſofort ausgezahlt.

Alsleben a/S. den 17. Dec. 1848.
Der Schiffseigner

Samuel Näbert.

Feinſten Ananas-Punſch-Syrup,
aus friſchen Krüchten von mir nach eigener
Art bereitet, in weiſen verſiegelten Flaſchen,
mit Vignetten unter meiner Fiema, em-
pfehle ich als etwas beſonders Schönes.

W. Fürſtenberg.

Pianoforte
erſter Qualité, engliſcher und deutſcher
Conſtruction, ſind heute aus unſerer Fibrit
eingetroffen, und empfehlen ſolche zu dillig
ſten Preiſen

Steingräber G Comp.,
Halle, Barfüßerſtraße Nr. 90.

Wir empfingen ſo eben noch eine Aus-
wahl von fein vergotdeten Wagren, als:
Kuchenkörbe, Blumenvaſen, De
ſertteller, Caffee- und Theema-
ſchinen, Compotièren, und empfeh
len ſolche nebſt allen anderen Artikeln unſ.
res Geſchäfts angelegentlich und biuigſt.

Halle, December 1848.
Spieß Schober.

Gebauevrſche Buchdruckerei.

Blumenvaſen in ſehr verſchie
denen Facons und Größen em-
pfiehlt A. L. Wiebecke.

Auction.
Sonnabend den 23. d. M. Vormittags

10 Uhr und Nachmittags 1 Uhr ſoll große
Ulricht ſtraße Nr. 20 eine kleine Partie
Bilderbücher und Jugendſchrif-
ten, zu Weihnachts-Geſchenken
vorzüglich geeignet, ebenſo eine große
Auswahl ſchöner und werthvol-
ler Bilder meiſtbietend verkauft werden.

Brandt,
Auctions-Commiſſar u. Taxator.

Greße Steinſtraße Nr. 176 iſt ein ge
räumiger trockner Keller, für einen Obſt
oder Victuglien- Handel beſonders kauglich,
zu vermiethen.

Friſche gr. Pomeranzen bei
Carl Kramm.

Offene Stellen zu Oſtern 1849
weiſt Apothekergehuülfen nach A.
Kuckenburg.

Zum 2ten und Zten Weihnachtefeiertage
Tanzvergnügen und friſche Pfannenkuchen,
ſo wie Kaffeekuchen,

bei Salzmann in Trotha.
m

Den beiden Herren vor dem Klausthore
in der Tanne nach dem 19. Novbr. C. zur
letzten Notiz.

W httssgä h
FamilienNachrichten.

Entbindungs- Anzeige.
Geſtern Abend gegen 12 Uhr wurde

meine liebe Frau von einem muntern Mäd
chen glücklich entbunden.

Zeitz, den 19 December 1848.
Böttger, Schuldirector.



ExtraBeilage zu Nr. 300 des Couriers, Hall. Zeitung fur Stadt u. Land.
Freitag, den 22. December 1I8A8.

Deutſchland.
Berlin, d. 21. December. Der heutige Pr. St. Anz.

enthalt folgendes
Wir Friedrich Wilkhelm, von Gottes Gnaden, König von Preu-

en 2c.verridecs auf Grund des Artikel 105 der Verfaſſungs Urkunde vom

5. December 1848, nach dem Antrage Unſeres Staats Miniſteriums,
was folgt:5 Der Beſitzer eines Grundſtücks, welches der Gutsherrfchaft

zu Dienſten Abgaben oder ſonſtigen Leiſtungen verpflichtet iſt, hat die
Befugniß, auf eine interimiſtiſche Auseinanderſetzung durch ein Schieds-
gericht anzutragen. Eben dieſe Befugniß ſteht der Gutsherrſchaft zu.

S. 2. Bei einer ſolchen interimiſtiſchen Auseinanderſetzung (H. 1.)
ſollen ſchon jetzt diejenigen Vorſchriften der nur erſt entworfenen Ge-
ſetze, nämlich: a) des Geſetzes wegen unentgeltlicher Aufhebung ver-
ſchiedener Laſten und Abgaben, und b) des AblöſungsGeſetzes, welche
in den der gegenwärtigen Verordnung unter A und B beigefügten Aus-
zügen aus dieſen Geſetz Entwürfen enthalten ſind, zur Anwendung
kommen.

H. 3. Der Antrag auf interimiſtiſche Auseinanderſetzung durch ein
Schiedsgericht muß bei der General Kommiſſion zu Breslau angebracht
werden.

H. 4. Das Schiedsgericht wird für einen jeden Fall beſonders und
zwar in der Regel aus drei Mitgliedern gebildet. Die General Kom
miſſion, ſo wie jede der beiden Parteien, erwählt Ein Mitglied. Das
von der General Kommiſſion erwählte Mitglied führt als Königlicher
Kommiſſarius den Vorſitz und leitet die Geſchäfte. Jndeſſen ſoll jeder
der beiden Parteien freiſtehen, die Zuziehung von fünf Schiedsrichtern
zu fordern. Jn dieſem Falle wählt jede Partei zwei Schiedsrichter.
Wird die Wahl von einer Partei verweigert, ſo geſchieht ſolche von dem
Königlichen Kommiſſarius. Weder die Parteien noch die General Kom-
miſſion ſind in der Wahl der Schiedsrichter beſchränkt; doch darf Nie-
mand zu dieſem Amte zugelaſſen werden, der nach den Vorſchriften der
Allgemeinen Gerichts Ordnung (Thl. I. Tit. 10. H. 227 bis 233) zur
Ablegung eines vollgültigen gerichtlichen Zeugniſſes in der Sache unfähig
ein würde.ß H. 5. Die Beſchlüſſe des Schiedsgerichts werden nach Mehrheit der

Stimmen gefaßt. So weit die gegenwärtige Verordnung nicht etwas
Anderes beſtimmt, haben die Schiedsgerichte die Befugniſſe und Oblie-
genheiten der Spezial Kommiſſarien der Auseinanderſetzungs Behörden.

H. 6. Das Schiedsgericht hat ſich vor Allem zu bemühen, die Par-
teien zum Abſchluß eines Vergleichs über ihre definitive Auseinander-
ſetzung zu bewegen. Kommt ein ſolcher Vergleich zu Stande, ſo muß
derſelbe den beſtehenden Geſetzen gemäß, der General Kommiſſion be
huſs ſeiner Prüfung und Beſtätigung vorgelegt werden.

H. 7. Gelingt ein ſolcher Vergleich (S. 6) nicht, ſo ſchreitet das
Schiedsgericht zur interimiſtiſchen Auseinanderſetzung zwiſchen den Par-
teien. (S. 10 u. f.)

H. 8. Ohne Einverſtändniß beider Parteien darf jedoch eine ſolche
interimiſtiſche Regulirung nicht erſtreckt werden: a) auf Grundſtücke,
die nur mit feſten Geld Abgaben oder mit ſolchen Roggen Renten be-
Ilaſtet ſind, welche nach H. 73 der Gemeinheitstheilungs Ordnung vom
7. Juni 1821 in Geld abgeführt werden b) auf Mühlen -Präſtationen
c) auf Beſitzveränderungs- Abgaben auf Berechtigungen und Ver
pflichtungen deren Ablöſung nach den Vorſchriften der Gemeinheitsthei-
lungs Ordnung vom 7. Juni 1821 erfoigt. (Servituten.) Ausgenom-
men von dieſer Beſtimmung (zu d.) bleiben aber die BauholzBerechti-
gungen (Anlage B. H. 8. b. 3 und H. 11), welche den Beſitzern nicht
eigenthümlicher Stellen zuſtehen.

S. 9. Jſt das verpflichtete Grundſtück ein nicht zu Eigenthums,
Erbzins oder Erbpachtsrechten beſeſſenes, und beſtreitet die Gutsherrſchaft
die Berechtigung des Beſitzers auf Verleihung des Eigenthums, ſo hängt
es von der Erwägung und Beſchlußnahme des Schiedsgerichts ab, ob unter
ſolchen Umſtänden der Antrag auf interimiſtiſche Auseinanderſetzung zurück
zuweiſen ſei oder dieſe dennoch in Anſehung der übrigen Rechte und Ver
pflichtungen zweckmäßig geſchehen könne. Jn letzterem Falle bleibt der
Streit über das Recht auf Eigenthums Verleihung der künftigen Entſchei-
dung durch die Auseinanderſetzungs Behörden vorbehalten.

g. 10. Zum Zweck der interimiſtiſchen Auseinanderſetzung hat das
Schiedsgericht alle Dienſte, Abgaben und ſonſtigen Leiſtungen, zu welchen
einerſeits der Beſitzer des pflichtigen Grundſtücks an die Gutsherrſchaft, an
dererſeits die Gutsherrſchaft an jenen Beſitzer verpflichtet iſt ſo weit es
nicht etwa bereits geſchehen in feſte Geldrenten zu verwandeln. Dieſe
Geldrenten werden gegen einander in Abrechnung gebracht und der Ueber-
ſchuß bildet alsdann die interimiſtiſche Auseinanderſetzungs-Rente. Bei Feſt
ſetzung derſelben hat das Schiedsgericht zugleich zu beſtimmen von welchem

Zeitpunkt ab die bisherigen Leiſtungen aufhören ſollen, ſo wie von welchem
Zeitpunkt ab und in welchen Raten die interimiſtiſche Geldrente gezahlt
werden muß. Etwanige Streitigkeiten über die oben gedachten Leiſtungen
hat das Schiedsgericht behufs Feſtſtellung der Rente nach eigenem Ermeſſen
interimiſtiſch zu entſcheiden

H. 11. Auch diejenigen Gegenleiſtungen, welche der zu Dienſten Be
rechtigte dem Verpflichteten durch Ueberlaſſung eines gewiſſen Antheils an
den geärndteten oder ausgedroſchenen Feldfrüchten zu gewähren hat, werden
in Geldrente verwandelt und bei der Berechnung der interimiſtiſchen Aus
einanderſetzungs Rente zur Ausgleichung gebracht, jedoch vorbehaltlich der
Vergütung des Mehrwerthes dieſer Gegenleiſtungen durch Land bei einer
künftigen definitiven Auseinanderſetzung. (Anlage B. S. 61.)

H. 12. Die erforderlichen Abſchätzungen werden von dem Schiedsgericht
ſelbſt bewirkt, ohne daß es einer Zuziehung beſonderer Sachverſtändigen be
darf. So weit in der Anlage B. der gegenwärtigen Verordnung keine Re
geln für die Abſchätzung gegeben ſind, hat das Schiedsgericht bei derſelben
lediglich nach eigenem Ermeſſen zu verfahren und iſt dabei an die Vor
ſchriften der beſtehenden Ablöſungs- und Regulirungs Geſetze nicht gebun
den. Jſt bei einer Abſchätzung eine abſolute Stimmenmehrheit unter den
Schiedsrichtern nicht zu erreichen, ſo bleiben wenn das Schiedsgericht aus
drei Perſonen beſteht, die höchſte und die niedrigſte Werthsangabe, wenn
aber das Schiedsgericht aus fünf Perſonen beſteht, die beiden höchſten und
die beiden niedrigſten Werthsangaben außer Betrachtung, und es kommt die
Schätzung desjenigen Schiedsrichters zur Anwendung, welcher den mittleren
Werth angegeben hat. Haben von den fünf Schiedsrichtern zwei derſelben
übereinſtimmend den Werth abgeſchätzt, ſo iſt ihre Werthsangabe, ſofern
ſie weder die höchſte, noch die niedrigſte aller gemachten Angaben iſt, als
die entſcheidende zu betrachten.

S. 13. Gegen die im Termine ausbleibende Partei wird mit den Er
mittelungen, welche zu der interimiſtiſchen Auseinanderſetzung erforderlich
ſind und mit der Feſtſtellung der interimiſtiſchen Rente in contumaciam
verfahren.

S. 14. Das über die interimiſtiſche Auseinanderſetzung feſtgeſtellte Re
gulativ wird von dem Schiedsgericht den Parteien verkündet und jeder der
ſelben in Ausfertigung zugeſtellt. Ein Rechtsmittel dagegen iſt nicht zu
läſſig, vielmehr kann die exekutiviſche Beitreibung der in dem Regnlativ be
ſtimmten interimiſtiſchen Geldrente von dem Berechtigten bei der General
Kommiſſion, an welche das Schiedsgericht ſeine Verhandlungen einzureichen
hat, nachgeſucht werden.

S. 15. Auf Antrag des Berechtigten werden ſowohl die interimiſtiſch
feſtgeſtellten, als auch die durch Vergleich vereinbarten Renten (8. 6) von
den Kreis Steuer Aemtern mit eingezogen und nach Abzug einer Hebe
gebühr von 2 bis 5 Prozent an die Berechtigten abgeliefert. Die Aufträge
an die Kreis Steuer Aemter zur Einziehung der Renten werden von den
Regierungen ertheilt, welchen auch die Feſtſetzung der Hebegebühren ob
liegt.

S. 16. Jeder Partei bleibt es vorbehalten, ſobald künftig die in
Ausſicht ſtehenden neuen Geſetze über die gutsherrlich bäuerlichen Verhält
niſſe und Ablöſungen verkündet ſein werden, auf Grund derſelben eine
definitive Auseinanderſetzung zu beantragen. Bis dahin aber, wo in Folge
eines ſolchen Antrags ein Anderes rechtsverbindlich feſtgeſetzt ſein wird, blei
ben die von den Schiedsgerichten abgefaßten interimiſtiſchen Regulative in
Kraft. Für den Zeitraum bis zur Verkündigung der gedachten Geſetze kann
keiner von beiden Theilen einen aus der Höhe der interimiſtiſchen Rente
entnommenen Anſpruch auf Zurückzahlung oder Nachzahlung geltend machen.

H. 17. Die Diäten, Reiſekoſten und ſonſtigen baaren Auslagen der
Schiedsrichter fallen den Parteien, und zwar einer jeden derſelben zur
Hälfte, zur Laſt. Mehrere Verpflichtete tragen zu dieſer Hälfte nach Ver
hältniß der Höhe ihrer Rente bei. Die von der General Kommiſſion er
nannten Mitglieder der Schiedsgerichte erhalten dieſelbe Renumeration, wel
che den Spezial Kommiſſarien dieſer Behörde in Auseinanderſetzungs Ange
legenheiten zuſteht. Auf die von den Parteien gewählten Schiedsrichter fin
den die Beſtimmungen der Verordnung vom 29. März 1844 (Geſ. S.
S. 73) Anwendung. Die Feſtſetzung und Einziehung der Koſten erfolgt
durch die General Kommiſſion.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beige
drucktem Königlichen Jnſiegel.

Gegeben Berlin, den 20. December 1848.
(L. S.) (gez.) Friedrich Wilhelm.

(contr.) Graf von Brandenburg. von Ladenberg. von Manz-
teuffel. von Strotha. Rintelen. von der Heydt.

Für den Finanz- Miniſter. Für den Miniſter der auswärtigen Ane
Kühne. gelegenheiten.Verordnung, Graf von Bülow.betreffend die interimiſtiſche Regulirung

der gutsherrlich bäuerlichen Verhältniſſe
in der Provinz Schleſien.
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Anlage K. als JnterimsWirth beſitzt. Von demjenigen, welcher auſ ſolche Weiſe
Auszug aus dem Geſetz Entwurf wegen hunentgeltlicher das Grundſtück zur Zeit der Publikation des Geſetzes vom 9. October 1848

r ding ſten t rich Abg h f r S. 276) beſeſſen hat, wird vermuthet, daß er der recht
S. 1. Ohne Entſchädigung ſeitens der Verpflichteten werden aufge maßige Beſitzer ſei. 20. 20.

hoben: h) die aus dem guts oder grundherrlichen Rechte herrührenden J. 8. Bei der Regulirung kommen in Betracht: a) an Rechten
Leiſtungen und Abgaben der Nichtangeſeſſenen und die ihnen dafür zu ge- auf Seiten der Gutsherrſchaft: 1) das Eigenthumsrecht, 2) die
währenden Gegenleiſtungen die gewöhnlich unter den Benennungen Hofwehr, 3) das Recht auf Dienſte, Geld und Natural Abgaben aller
Schutzgeld, Schutzzins, Jurisdictionszins vorkommenden Beiträge der An Art, 4) die Servituten auf den bäuerlichen Grundſtücken b) an Rech-
geſeſſenen zu den Laſten der Polizei Verwaltung und Gerichtsbarkeit, in ten auf Seiten der Verpflichteten: 1) der Anſpruch auf Unter
ſofern nicht eine oder die andere dieſer Abgaben bei der erſten Verleihung ſtützung bei Unglücksfällen, 2, die Verpflichtung der Gutsherrſchaft, bei
eines vorher nicht mit bäuerlichen Wirthen beſetzt geweſenen Grundſtücks entſtehenden Unvermögen den Wirth bei den öffentlichen Abgaben und Lei

ausdrücklich als n r T S ne für du er r g. waren der Gr Se e n v Wienommen wurde oder die Stelle der rundſteuer vertritt k) die aus der nd zur e zur Verabfolgung von Bauholz, ſo wier r de Wſegheh er W außer den v d W r a en er a haft begriffen
rhebun auf die geſetzlich beſtehenden Gebühren Taxen gründer, ent ſind, en Gri en der Gutsherrſchaft c. 2c.Wer an See Perſonen oder bei einzelnen gerichtlichen Ver S. 10. Bei der Frage über die zur Stelle gehörigen Ländereien, ſo

handlungen entrichtet werden, z. B. die Abgaben an Gerichtsdiener, die wie über die derſelben gegen die Gutsherrſchaft zuſtehenden Berechtigungen
Dreidinggelder, Zählgelder, Siegelgelder 1) der r e“ſch r Se e Be iel der n der reren desd. h. die Berechtigung von dem geſammten in einer Wirthſchaft gebore Geſetzes vom 9. ober eſetz Sammlung S. 276) vorhanden geken oder Vich, oder von einzelnen Gattungen deſſelben ge weſene Beſitzſtand als der rechtmäßige vermuthet.

wöhnlich das zehnte, bisweilen auch das nach einem anderen Zahlenver S. 11. Ohne Entſchädigung dafür leiſten zu dürfen, erhält a) der
hältniß beſtimmte Stück in Natur oder an deſſen Statt einen Geldbetrag bäuerliche Wirth das Eigenthum und die Hofwehr (9. 8 a 1 und 2), b) die
zu fordern desgleichen der Bienenzehnt die Jagddienſte, die Verpfliche Gutsherrſchaft die Befreiung von den Verpflichtungen zur Unterſtützung
tung, Jagdhunde zu füttern, Jäger aufzunehmen e ſonſtige unmittelbare in zur z bei öffentlichen Abgaben und Leiſtun
um Zwecke der Jagd obliegende Leiſtungen, Dienſte zur Bewachung guts- gen (H. 8. b. 1 und 2). ie Berechtigungen der Gutsherrſchaft (S. 8.Berend Wer ſonſtiger Grundſtücke Dienſte zu häuslichen Ver- a 3.) ſo wie die Berechtigungen des bäuerlichen Wirths S. 8. b 3.),

richtungen der Gutsherrſchaft, als zum Reinigen der Häuſer und Höfe, werden nach den Vorſchriften des II. Abſchnitts des gegenwärtigen Ge-
zum Krankenpflegen, Bewachen von Leichen, Dienſte zu hauswirthſchaft ſetzes abgelöſt. Die Servitut- Rechte beider Theile (S. 8. a 4. und b 4.)
lichen Bedürfniſſen der gutsherrlichen Beamten Dienſte und Leiſtungen kommen nach dem gegenwärtigen Geſetze nicht zur Aufhebung, vielmehr
u Reiſen des n r Du i Jude w die e riſten der Gemeinheitstheilungs- Ordnung vom 7.
bgaben, welche ledigli tie Stelle der vorbenannten Dienſte un uni nwendung.Lei ungen vertreten 0) folgende Leiſtungen und Abgaben Walpur- S. 12. Das Eigenthum geht mit der Ausführung der Auseinander

gisſchoß, grundherrlicher Schoß, Bedegeld, Schäferſteuer, Bienenzins ſetzung auf den bäuerlichen Wirth über. Daſſelbe erſtreckt ſich: a) auf
be er men von r h Denen d e Deſehonn arugen r Grundſtücke und Gebäude, b) auf
laubniß entrichtet wird, auf ſeinem eigenen icken ſtehende Holz.zu ken die Verpflichtung zum Wachsverkauf, die unter dem Namen S. 15. Mit der Anbringung der Provocation hört die Verpflich
Waſſerlaufszinſen, Waſſerfallzinſen vorkommende Beſteuerung der Waſ tung der Gutsherrſchaft auf Verluſte an der Hofwehr zu erſetzen.
ſerkraft der fließenden Gewäſſer, die Abgaben zur Ausſtattung von S. 16. Der bäuerliche Wirth iſt zu fordern berechtigt, daß ihm
Familiengliedern des Berechtigten das Recht, die Gänſe der bauerli bei der Auseinanderſetzung jedenfalls ein Drittel des Reinertrags ſeiner

e r e.ichtung der Be e n ig de t e. Stehen dem verDvelten die Berechtigung des Erbverpächters, Erbzins oder Zins pflichteten bäuerlichen Wirth mehrere Berechtigte gegenüber, ſo müſſen

den zu entrichtenden Kanon t c 5 e W e Seehuſer e ihrer r nu r je deVoh en Getketeperiten Nndet dieſe Vellite nene a wird in folgender r Es der eine Karſcherts,
nicht Anwendung r) das Eigenthum der Gutsherren an den auf frem den die Stelle, unter Berückſichtigung r auf ihr ruhenden Laſten und

e e e e ne e e ſegte e e e e u erage der Central- 4 e n es Kaufmitkelbaren Gegenleiſtungen, welche bei den ſämmtlichen vorſtehend werths mit dem Jahreswerth der ablösbaren Reallaſten der Stelle zu

e e en Wiehe r n on engerechnet. Die Summe beider ſtellt den Reinertrag der Stelle
utsherren den bäuer zHochzeit und Kindtauf-Fuhren, Doktor- und HebammenFuhren. Anmerkung. Wenn alſo z. B. der gemeine Kaufwerth einer

Anlage B. Stelle 100 Thaler und der Jahreswerth der darauf haftenden ablösli
Auszug aus dem Entwurf des Ablöſungs-Geſetzes. (chen Reallaſten 16 Thlr. beträgt, ſo iſt der Reinertrag der Stelle

L Abſchnitt auf 20 Thlr. anzunehmen. Hiervon müſſen 62/, Thlr. dem BeſitzerGutsherrlich bäuerliche Regulirungen dehufs der Eigenthums- frei bleiben, die für die ablöslichen Reallaſten zu entrichtende Entſchä
H. 2. Der Reguli n de Ligenthums Verleihung unter W e e t Wege et e e x x e e

er egu irung eyhufs n l An e e gar einenliegen alle ländliche, ihren Beſitzern nicht zu Eigenthums, Erbzins Kaufwerth haben würde, und betrüge der Jahreswerth der ablöslichen
e de e See r welche W r a Pafeg Thlr., ſo würde die Ablöſungs-Rente 8 Thlr. nicht über
gabe der 88. 626 u. f. Tit. 21. Th. J. Allgemeinen Landre zur Kul ſteigen dürfen.tur ausgethan, oder mit Abgaben und Dienſten an die Gutsherrſchaft U. Abſchnitt.
belaſtet ſind, ſie mögen zu einem erblichen oder dergeſtalt zu einem Ablöſung der Reallaſten.
zeitweiſen Nutzungsrechte verliehen ſein, daß im Falle der Beſitz Er Tit. J. Uever die Ablösbarkeit.

S

iedigung nach Geſetz oder Herkommen ihre Wiederverleihung erfolgte.
Dergleichen Stellen ſind regulirungsfähig ohne Rückſicht auf Umfang und
Beſchaffenheit (ob ſie Ackernahrung oder Oreſchgärtnerſtellen, Dienſtfamilien-
ſtellen u. ſ. w. mit Mühlen, Schmieden, Krügen verbunden ſind oder
nicht) ferner ohne Rückſicht darauf, wem das Eigenthum zuſteht und ob
ſie auf bäuerlichen oder anderen Grundſtücken gegründet ſind. Ausgeſchloſſen
ven der Regulirung bleiben die durch Vertrag in Zeitpacht gegebenen, ſo
wie die den Haus und Wirthſchafts- Beamten Dienſtboten oder Tage-
köhnern mit Rückſicht auf dieſes Perhältniß zur Benutzung überlaſſenen Grund

ucke. 2(. c.t S. 4. Die Beſitzer ſolcher Stellen welche nach Publikation des Edikts

vom 14. September 1811 gegründet ſind, haben keinen Anſpruch auf Eigen-
thums Verleihung nach dem gegenwärtigen Gefetze.

H. 5. Der Anſpruch auf Eigenthums Verleihung ſteht demjenigen zu,
der das zum Eigenthum zu verleihende Grundſtück aus eigenem Recht Girtſ

en 18. Die auf den Grundſtücken haftenden Reallaſten ſind ab
öslich.

S. 19. Ausgeſchloſſen von der Ablösbarkeit ſind jedoch
1) die Abgaben und Leiſtungen an den Staat 2) die zwar
mit Rückſicht auf den Grundbeſitz vertheilten aber aus der
Mitgliedſchaft an Gemeinde und anderen Verbänden als
Kreis, Kirchen, Schul, DeichVerbänden u. ſ. w. entſpringenden
Abgaben und Leiſtungen. Diejenigen Abgaben und Leiſtungen dagegen,
welche ſolchen Verbänden aus allgemeinen Rechtsverhältniſſen, z. B.
dem gutsherrlichen Verhältniſſe oder dem Zehntrechte, zuſtehen, ſind
von der Ablöſung nicht ausgeſchloſſen. 2c. 2c.

H. 21. Für verjährt ſind zu erachten a) alljährlich vorkommende
Reallaſten, wenn dieſelben innerhalb der letzten z hn Jahre ver An
vringung der Provocation, b) in längeren Perioden oder zu unbeſtimm
ten Zeiten wiederkehrende Reallaſten, wenn dieſelben ungeachtet der
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während dieſes Zeitraums zweimal eingetretenen Fälligkeit in den letzten
20 Jahren vor jenem Zeitpunkt nicht geleiſtet worden ſind. Es kom
men hierbei die allgemeinen Vorſchriften über die Verjährung durch
Nichtgebrauch in Anwendung. 2c. 2c.

H. 23. Die Ablöſung erfolgt gegen Entſchädigung. Zur Feſtſtellung
derſelben wird der jährliche Geldwerth der abzulöſenden Reallaſten
nach den Beſtimmungen der folgenden Titel ermittelt.

Tit. II. Ermittelung des jährlichen Geldwſerths
der Dienſte.

H. 24. Wenn durch Urkunden, Herkommen, oder zeitweiſe Ueber-
einkunft gewiſſe Preiſe für die Dienſte beſtimmt ſind, und nach dieſen
die alljährlich vorkommenden Dienſte während der ketzten zehn Jahre
vor Anbringung der Provocation, die in längeren Perioden wiederkeh-
renden Dienſte aber während der letzten zwanzig Jahre vor dem ge-
dachten Zeitpunkt bezahlt worden ſind, ſo ſind dieſe Preiſe und, wenn
ſie während jener Zeiträume gewechſelt yaben, ihr Durchſchnitt der
Feſtſtellung des Geldwerthes zum Grunde zu legen. 2c. 2c.

H. 28. Behufs der Ablöſung der Baudienſte iſt der Kapitalwerth
der Gebäude zu ermitteln. Dieſe Ermittelung, bei welcher die etwa
vorhandenen Anſchläge zu Feuer Verſicherungen und ähnliche, den
Werth der Gebäude vetreffende Nachrichten zu benutzen ſind, erfolgt
durch Männer, welche mit dem Werthe landwirthſchaftlicher Gebäude
vertraut und von der Auseinanderſetzungs Behörde als Sachverſtändige
ein für allemal verpflichtet ſind. Der Jahreswerth der Baudienſte iſt
für 100 Rthlr. Kapital des Bauwerthes bis auf höchſt ns 7!/, Sgr. zu
vemeſſen, und bei dieſer Abmeſſung insbeſondere Rückſicht zu nehmen
auf die Dauer der Periode, in welcher ein ſolches Gebäude eines Neu
baues bedarf, auf das Baumaterial deſſelben, auf die Entfernung, aus
der ſolches herangeſchafft werden muß, auf die Beſchaffenheit der Wege
zu dieſer Herbeiſchaffung, auf die eigene Theilnahme des Dienſtberech-
tigten und auf die Höhe des Tagelohns in der Gegend. Der Jahres-
werth der Baudienſte muß, wo es erforderlich iſt, auf die Spann und
Handdienſte in einem angemeſſenen Verhältniß vertheilt werden. Die
Sachverſtändigen ſind ſowohl hierüber, als über die Höhe des anzu
nehmenden Jahreswerthes zu hören. 2c. 20.

H. 32. Wenn die einem Gute zuſtehenden Dienſte nach der ſtatt-
findenden WirthſchaftsArt nicht ſämmtlich gebraucht werden, ſo erfolgt
die Entſchädigung nur für diejenigen Dienſte, deren das Gut wirth-
ſchaftlich bedarf. Dieſes Bedürfniß wird bei jährlich zu leiſtenden
Dienſten nach dem Durchſchnitt derjenigen Dienſte feſtgeſtellt, welche
das Gut während der letzten zehn Jahre vor Anbringung der Provoca-
tion wirklich benutzt hat. Bei anderen Dienſten entſcheidet der Durch-
ſage der während der letzten zwanzig Jahre wirklich benutzten. Sind
olche Durchſchnitte nicht zu ermitteln, ſo wird das Bedürfniß durch

ſachverſtändiges Ermeſſen feſtgeſtellt. 2c. 2c.

Tit. III. Ermittelung des jährlichen Geldwerths der
feſten Getraide-Abgaben.

H. 34. Der Werth dieſer Abgaben iſt nach demjenigen Martini
Marktpreiſe feſtzuſtellen, welcher ſich im Durchſchnitt der letzten vier-
zehn Jahre vor Anbringung der Provocation ergiert, wenn die zwei
theuerſten und zwei wohlfeilften von dieſen Jahren außer Anſatz
bleiben. 2c. 2c.

H. 40. Von den ſo ermittelten MartiniMarktpreiſen kommen in
Abzug zehn Prozent für Marktfuhrkoſten und für die geringere Be
chaffenheit des Zins Getraides. Der nach dieſem Abzuge verbleibende

etrag bildet den jährlichen Geldwerth. 2c. 2c.

Tit. IV. Ermittelung des jährlichen Geldwerthes der
feſten Natural- Abgaben außer dem Getraide.
43. Sind für dergleichen Abgaben durch Urkunden, Herkommen

oder zeitweiſe Uebereinkunft gewiſſe Preiſe. beſtimmt und nach dieſen
die jährlich wiederkehrenden Abgaben während der letzten zehn Jahre
vor Anbringung der Provocation, die in längeren Perioden wiederkeh
renden Abgaben aber während der letzten zwanzig Jahre bezahlt wor
den, ſo ſind dieſe Preiſe und, wenn ſie innerhalb der gedachten Zeit
räume gewechſelt haben, ihr Durchſchnitt der Feſtſtellung des Geldwerths
zum Grunde zu legen.

9. 44. Kann der jährliche Geldwerth nach den Beſtimmungen des
9. 43 nicht feſtgeſtellt werden 2c., ſo iſt bei der Abſchätzung davon aus
zugehen, daß, inſofern nicht ene beſtimmte Beſchaffenheit urkundlich
oder nach der Natur der Abgaben feſtſteht, die Abgaben in der gerin
geren Art zu entrichten ſind. 2c. 2c.

Tit. V. Ermittelung des jährlichen Geldwerths des
Natural-Fruchtszehnts.

H. 45. Jſt für den Fruchtzehnt durch Herkommen oder Ueberein-
kunft eine feſte Abgabe in Geid oder Getraide beſtimvt und danach
während der letzten zehn Jahre vor Aabringung der Provocation die
Vergütung gewährt, ſo bildet dieſe den Betrag, nach welchem der

2A

Geldwerth des' Fruchtzehnten feſtgeſtellt wird. Hat der Betrag der
Abgabe in den vorgedachten Jahren gewechſelt, ſo wird der Geldwerth
des Zehntrechts nach dem Durchſchnitt der verſchiedenen Jahres Abga
ben berechnet. Die Getraide- Abgabe wird nach Tit. III. in Gelde ver
anſchlagt.

H. 46. Jſt der Zehnt während der letzten zwanzig Jahre mindeſtens
ſechs Jahre lang verpachtet geweſen, ſo iſt der Durchſchnittspacht bei
Ermittelung des Jahreswerths zum Grunde zu legen, wenn dies von
der nach den Theilnehmungsrechten zu berechnenden Mehrzahl der Zehnt
pflichtigen in derſelben Gemeinde oder in demſelben Zehntbezirk unter
Ablehnung der Abſchätzung verlangt wird.

47. Treten die Vorausſetzungen der H. 45 und 46 nicht ein, ſo
iſt durch Sachverſtändige der Ertrag, welchen der Zehntberechtigte im
Durchſchnitt der Jahre an Körnern und Stroh von dem Zehnt bezogen
hat, nach dem Zuſtande und der Wirthſchaftsart der zehntpflichtigen Grund
ſtücke bei Anbringung der Provocation zu bemeſſen. Der Preis der Kör-
ner und des Strohs wird nach den Vorſchriften der Tit. III. und IV. be-
ſtimmt. Zur Feſtſtellung des jährlichen Geldwerths werden von dem Roh
ertrag die Koſten in Abzug gebracht die der Berechtigte aufwenden muß,
um den Reinertrag zu erhalten. c. c.

Tit. VII. Ermittelung des jährlichen Geldwerths der ge-
werblichen und handwerksmäßigen Leiſtungen, ſo wie der

Verpflichtung zur Saamenvieh- Haltung.
S. 57. Die Ermittelung des Jahreswerths dieſer Leiſtungen und Ver

pflichtungen erfolgt nach den Koſten, welche der Berechtigte aufwenden
muß, um ſich anderweitig den Erſatz zu verſchaffen. c. c.

Tit. IX. Gleglenſfleiſſtung ein.
H. 59. Der Werth der Gegeyleiſtungen und ſonſtigen ablöslichen Ver

pflichtungen der Gutsherrſchaft wird ebenfalls nach den Beſtimmungen des
gegenwärtigen Geſetzes ermittelt und kommt von dem ermittelten Jahres
werth der Hauptleiſtung in Abzug. Dieſes gilt jedoch nicht von ſolchen
Gegenleiſtungen und Verpflichtungen der Gutsherrſchaft, deren Aufhebung
den Vorſchriften der Gemeinheitstheilungs- Ordnung vom 7., Juni 1821
unterliegt. 2c. c.

S. 61. So weit der Werth der Gegenleiſtungen den Werth der Haupt
leiſtungen überſteigt, wird der Mehrwerth ebenfalls nach den Vorſchriften
dieſes Geſetzes abgelöſt. Beſtehen jedoch die Gegenleiſtungen des zu Dien-
ſten Berechtigten in der Ueberlaſſung eines gewiſſen Antheils an den ein
geärndteten oder zum Ausdruſch gekommenen Feldfrüchten, wie bei dem
Zehntſchnitt- oder Erbdruſch Verhältniß u. ſ. w. ſo wird der Mehrwerth
der Gegenleiſtung in der Regel in Land nach den Vorſchriften der Gemein
heitstheilungs Ordnung vergütet. c. 2c.

J. 65. Auch bei den zu Eigenthum, Erbzins oder Erbpacht beſeſſe
nen geſchloſſenen Stellen, mit Ausnahme der Mühlen, findet, wenn von
denſelben Naturaldienſte oder Naturalabgaben zu leiſten ſind eine Ermä-
ßigung der für dieſe Dienſte und Abgaben zu gewährenden Entſchädigung
nach den Vorſchriften des H. 16 ſtatt. c. c.

Ew. Königlichen Majeſtät beehren wir uns anliegeud den Entwurf
zu der nach dem Allerhöchſten Patente vom 5. d. Mts. ſchon jetzt mit
Vorbehalt der Zuſtimmung der Kammern zu erlaſſenden Verordnung über
die interimiſtiſche Regulirung der gutsherrlich- bäuerlichen Verhältniſſe in
der Provinz Schleſien ehrfurchtsvoll zu überreichen und zur Begründung
deſſelben Folgendes allerunterthänigſt vorzutragen.

Schon bald nach den März- Ereigniſſen iſt unter der ländlichen Be
völkerung Schleſiens gefliſſentlich die Meinung verbreitet worden, daß alle
ten gen Abgaben und Leiſtungen ohne Entſchädigung wegfallen
müßten

Es haben ſich Ruſtikal-Vereine gebildet, welche ihren Zweck oft und
vielfach dahin ausgeſprochen haben, daß die Leiſtung jeglicher gutsherrli
cher Abgabe nicht nur bis zur Emanirung der neuen Geſetzgebung voll
ſtändig verweigert werden müſſe, ſondern daß auch das Reſultat dieſer
Geſetzgebung kein anderes ſein dürfe, als alle gutsherrlichen Laſten ohne
Entſchädigung aufzuheben: Jn der That ſind auch ſchon ſeit längerer Zeit
in einem großen Theile der Provinz den Gutsherrſchaften weder Dienſte
noch andere Präſtationen geleiſtet worden.

Die Aufregung iſt unter der ländlichen Bevölkerung zu einem ſo ho
hen Grade geſtiegen, daß bereits die roheſten Exceſſe verübt und Leben
und Eigenthum der Berechtigten in bedrohlicher Weiſe gefährdet worden
ſind. Letztere haben es deshalb ſelten noch gewagt, zu exekutiviſchen Maß-
regeln ihre Zuflucht zu nehmen, wo dies aber geſchehen, haben dieſe Maß
regeln gewöhnlich keinen Erfolg gehabt.

Wir halten es für dringende Pflicht, Mittel zu ergreifen, durch wel
che dieſem Zuſtande möglichſt ſchnell ein Ende gemacht und das Anſehen
des Geſetzes in ſeinem ganzen Umfang wieder hergeſtellt wird. Es liegt
dieſes ſelbſt im Jitereſſe der bäuerlichen Wirthe denn je höher die Rück-
ſtände an gutsherrlichen Abgaben c. anſchwellen, deſto ſchwerer wird es
den Pflichtigen, dieſelben zu tilgen. Diejenigen Stellenbeſitzer, welche
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die Rückſtände aufzubringen nicht im Stande ſind, laufen Gefahr, ihre
Stellen in Folge ausgebrachter Subhaſtationen verlaſſen zu müſſen.

Wir haben zwar bereits darauf Bedacht genommen, zur Verſtellung
eines geordneten Zuſtandes die Executiv- Gewalt überall, wo ſich das
Bedürfniß zeigt, angemeſſen zu verſtärken, um die Behörden in den
Stand zu ſetzen, bei Vollſtreckung der Executionen mit der nöthigen
Energie zu verfahren und den ExecutionsSuchern denjenigen perſönli-
chen Schutz zu gewähren, auf welchen jeder Staatsbürger bei Verfol
gung ſeiner Rechte Anſpruch hat. Allein die beſonderen Verhältniſſe
der Provinz Schleſien laſſen es billig erſcheinen, den Betheiligten zu
gleich Gelegenheit zu geben, einen milderen Weg als den ſtreng geſetz
lichen einzuſchlagen.

Zur näheren Begründung dieſer Anſicht müſſen wir uns erlauben,
dieſe Verhältniſſe näher ins Auge zu faſſen. Was zunächſt Oberſchleſien
anlangt, ſo ſtand hier, namentlich auf dem rechten Oder- Ufer (mit
Ausnahme des Fürſtenthums Pleß) und in den Kreiſen Ratibor und Ko
el faſt ſämmtlichen bäuerlichen Jnſaſſen kein Eigenthumsrecht, in der
egel nicht einmal ein erbliches Beſitzrecht, an ihren Stellen zu. Die

größeren ſpanndienſtpflichtigen Höfe ſind längſt auf Grund des Reguli-
rungs-Edikts vom 14. September 1811 in Eigenthum verwandelt wor-
den. Jhre Zahl beläuft ſich jedoch nur auf etwa 4300. Außer ihnen
befinden ſich aber in den gedachten Diſtrikten noch gegen 28 29,000
yanddienſtpflichtige Stellen.

Obgleich den Beſitzern derſelben durch das gedachte Regulirungs-Edict
ebenfalls die Verleihung des Eigenthums in Aueſicht geſtellt war, ſo
wurde ihnen dieſelbe doch durch die Deklaration vom 29. Mai 1816 be-
ſchränkt und durch das lediglich für Oberſchleſien gegebene Geſetz vom
13. Juli 1827 faſt ganz entzogen. Dieſe Perſonen befinden ſich daher
noch bis jetzt in einem in Bezug auf ihre Beſitz- Verhältniſſe völlig unge
ſicherten Zuſtande.

Hierzu kommt noch, daß in einigen Kreiſen, beſenders im vorigen
Jahre durch Krankheit und Mißärndten die Noth auf das höchſte geſtei-
gert worden und hierdurch gewiß wenigſtens ein Theil jener Stellenbe
ſitzer wirklich präſtationsunfähig geworden iſt. ar

Auch im Eulen- und im Hochgebirge ſind namentlich die Beſitzer klei-
nerer Stellen obgleich vollſtändige Eigenthümer ſchwer belaſtet,
und es beruht auch hier, bei der bekannten dort herrſchenden Erwerbs-
und Nahrungsloſigkeit, die Verweigerung der Präſtationen zum großen
Theil auf wirklichem Unvermögen.

Anders verhält es ſich dagegen? mit dem übrigen Theil von Nieder
und Mittel- Schleſien ſo wie mit einem Theil des linken Oder-Ufers von
Ober-Schleſien, namentlich den Kreiſen Neiſſe, Leobſchütz c. Die bäuer-
lichen Wirthe, welche hier ihre Stellen ſchon längſt eigenthümlich beſaßen,
befinden ſich in dieſen Diſtrikten meiſt in einer vollkommen geſicherten
Lage und ſind zum Theil ſegar wohlhabend. Wenn dieſe ebenfalls ihren
Verpflichtungen gegen die Gutsherrſchaften nicht nachkommen, ſo hat die
ſes ſeinen Grund in böſem Willen oder in der oben erwähnten irrigen
Vorſtellung einer in Aueſicht ſtehenden gänzlich unentgeltlichen Aufhebung
aller guteherrlichen Dienſte Laſten und Abgaben.

Unecrwähnt aber dürfen wir zugleich nicht laſſen daß die zahlloſen
r über die nur bei den eigenthümlichen Stellen vorkommenden

eſitz-Veränderungs-Abgaben, welche gerade in dieſen Theilen der Pro-
vinz in den letzten 6 bis 8 Jahren angeſtrengt ſind, ſo wie die in die
ſen Prozeſſen ergangenen, ungeachtet der Gleichheit der Verhältniſſe
oft ſehr von einander abweichenden richterlichen Entſcheidungen, ſowohl
über das Recht zur Erhebung dieſer Abgaben als über die Verpflich
tung zur Zurückzahlung und über die Köhe der Entſchädigung Ab-
weichungen, welche durch die Unvollſtändigkeit der dieſe Ab, aben und
deren Ablöſung betreffenden Geſetze veranlaßt ſind ein tief einge
wurzeltes Mißtrauen der bäuerlichen Wirthe gegen die Berechtigten
und gegen die Behörden hervorgerufen haben, und daß hierin ein
Hauptgrund der bei der ländlichen Berölkerung der Provinz Schleſien
hervorgetretenen Aufregung zu ſuchen iſt.

Jn Berückſichtigung aller dieſer Verhältniſſe, nach welchen es in
manchen Fällen der W lligkeit nicht entſprechen würde die bäuerlichen
Wirthe lediglich nach den bisherigen Ablöſungs- und Regulirungs Ge
ſetzen zu beurtheilen, ſo wie andererſeits in der Erwägung, daß es nicht
möglich iſt, die mit Ew. Königl. Majeſtät Genehmigung von der Re
gierung bereits entworfenen, allein noch der Zuſtimmung der jetzt zu

ſammenberufenen Kammern bedürfenden ſangemeſſenen Regulirungs
und Abiöſungs- Geſetze ſchon jetzt vollſtändig zur Ausführung zu brin
gen, halten wir es für zwickmäßig, den Parteien interimiſtiſche Aus
einanderſetzungen zu geſtatten und hierbei ſchon die den Pflichtigen in
dieſen neuen Geſetzen zugedachten Erleichterungen, ſo weit es möglich,
zu Theil werden zu laſſen, gleichzeitig ober auch den Berechtigten die
Befugniß zu erthelen, die interimiſtiſch feſtgeſetzten Entſchädigungs
Renten durch die Steuer Aemter mit erheben zu laſſen, um alle bei
der direkten Einziehung häufig entſtehenden Reibungen und Streitig
keiten mit den Pflichtigen ſchon jetzt möglichſt vollſtändig zu beſeitigen.

Wollen die Betheiligten von dieſen Befugniſſen keinen Gebrauch
machen ſo haben ſie ſich die nachtheiligen Folgen ſelbſt zuzuſchreiben,
und es werden ſich namentlich die Verpflichteten nicht beklagen können,
wenn ſie zur Erfüllung ihrer nach den bisherigen Geſetzen noch beſte
henden gutsherrlichen Leiſtungen mit aller Strenge angehalten werden.

Da es ſich nur um interimiſtiſche Entſchädigungen handelt, ſo kann
auch bei Ermittelung derſelben nur ein möglichſt kurzes und einfaches
Verfahren zur Anwendung kommen. Es erſchien daher zweckmäßig,
dieſe Ermittelung einem aus der Wahl der Parteien hervorgegangenen
Schiedsgericht, welchem nur Ein geſchäftskundiger Kommiſſarius von
der Behörde als Mitglied beizuordnen, zu übertragen und gegen die
Entſcheidung dieſes Gerichts ein Rechtsmittel nicht zuzulaſſen.

Es iſt jedoch zu hoffen, daß dieſe interimiſtiſchen Feſtſetzungen auch
für die Zukunft von den wohlthätigſten Folgen ſein werden. Wenn
nämlich die interimiſtiſchen Renten nur mit einiger Umſicht und mit
Berückſichtigung der wahren gegenſeitigen Bedürfniſſe vom Standpunkte
der Billigkeit aus feſtgeſtellt werden, ſo werden ſie in vielen Fällen
künftig als definitive Entſchädigungsrenten anerkannt werden; denn es
liegt in der Natur der Sache, daß, wenn es ſich bei Abänderung der
Renten auf Grund der zu erwartenden neuen Geſetze künftig nur um
Kleinigkeiten hendelt, wie es in der Regel der Fall ſein dürfte, der
eine wie der andere Theil lieber eine geringe Einbuße erleiden wird,
als daß er es auf eine nochmalige vielleicht zeitraubende und weitläuf-
tige Erörterung ankommen laſſen ſollte.
Das neue Ablöſungsgeſetz würde daher bei ſeinem Erſcheinen ſchon

einen faſt geordneten Zuſtand vorfinden, und die Uebernahme der Ren
ten auf die künftig zu errichtende Rentenbank leicht und ſchnell von
Statten gehen können.

Die Ermittelung e ner interimiſtiſchen Entſchädigung für die Beſitz
veränderungs- Abgaben würde bei der Ungewißheit und Zweifelhaftigkeit
der hierguf bezüglichen Geſetze und Rechtsverhältniſſe in der Regel
große Weiterungen veranlaßt haben. Wir haben daher, um den Zweck
einer möhlichſt ſchnellen Auseinanderſetzung nicht zu vereiteln, die Be
ſitveränderungs Abgaben von der interimiſtiſchen Regulirung für den
Fall ausſchließen zu müſſen geglaubt, daß nicht etwa beide Theile die
egulirung auch auf ſolche Abgaben ausgedehnt zu ſehen wünſchen.

Der den Pflſchtigen in dem pro memoria des Miniſter Verweſer
von Patow vom 10. Juni d. J. in Ausſicht geſtellte Erlaß des 10ten
Theiles ihrer Renten hängt genau mit der beabſicht'gten Errichtung ei
ner Rentenbank zuſammen, ſo daß erſt nach dieſer Errichtung jene Er
leichterung den Pflichtigen zu Theil werden kann.

Ew. Königl. Majeſtät haben bereits unſere Amts- Vorgänger einen
auf die hier entwickelten Grundſätze baſirten Geſetz Entwurf für die
r Schleſien überreicht, welchen Allerhöchſtdieſelben mittelſt der

otſchaft verm 4 v. M. der zur Vereinbarung der Verfaſſung berufe
nen Verſammlung zur Erk ärung vorzulegen geruht haben. Die Ver
ſammlung iſt jedoch zu einer Berathung dieſes G ſetz- Entwurfs nicht
mehr gelangt. Wir haben denſelben daher nur einigen durch die ge
genwärtige Lage der Sache gebotenen Abänderungen unterworfen und
verfehlen nicht, nunmehr dieſen revitirten Entwurf Ew. Königlichen
Majeſtät

zur Allerhöchſten Vollziehunehrfurchtsvoll vorzulegen. R ätebung
Berlin, den 19. December 1848.

Königliches Staats Miniſterium.
(gez) Eraf von Brandenburg. von Ladenberg.

von Manteuffel. von Strotha. Rintelen. von der Heydt.
Für den Finanz-Winiſter: Kühne. Graf von Bülow.

An des Königs Mäajeſtät,

Gebauerſche Buchdruckerei.
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